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Weitere Maßnahmen  
zur Erreichung der Ziele  

der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie  

Beschluss des Staatssekretärsausschusses für nachhaltige Entwicklung  
vom 24. Juli 2023 

 

Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie in der 
Fassung des Grundsatzbeschlusses der Bun-
desregierung vom November 2022 enthält 75 
mit Indikatoren hinterlegte Ziele.  

Die letzte Analyse des Statistischen Bundes-
amtes vom Dezember 2022 zeigte eine dro-
hende wesentliche Zielverfehlung bei 33 der 
Indikatoren. (sog. Off-track-Indikatoren). Dies 
sind Indikatoren, die in der Analyse des Sta-
tistischen Bundesamtes entweder mit Wolke 
(Entwicklung in die richtige Richtung, aber Lü-
cke von mehr als 20 % verbleibt) bzw. Gewit-
ter (Entwicklung in die falsche Richtung) be-
wertet ist. 

Die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie von 
2021 hat folgende Festlegung getroffen:  

„Als Grundlage für eine Behandlung im 
Staatssekretärsausschuss für nachhaltige 
Entwicklung werden die Ministerien künftig 
jeweils im Anschluss an die Veröffentlichung 
der Indikatorenberichte des Statistischen 
Bundesamtes einen gemeinsamen Bericht 
über den Stand der Zielerreichung sowie ge-
plante Maßnahmen zugunsten der Off-track-
Indikatoren erstellen. Dieser wird anschlie-
ßend veröffentlicht.“ 

Im nachfolgenden Bericht sind diese Darstel-
lungen der Ressorts gesammelt. Diese wur-
den jeweils mit den betroffenen weiteren 
Ressorts abgestimmt. Die Finanzierung aller 
geplanten Maßnahmen erfolgt im Rahmen 
des jeweils geltenden Bundeshaushalts und 
Finanzplans. 

Zuständigkeiten (Indikatoren)*): 

2.1.b BMEL 

3.1.a BMG 

3.1.b BMG 

3.1.f. BMG 

4.1.a BMBF 

4.2.a BMFSFJ 

4.2.b BMFSFJ 

5.1.a BMFSFJ 

6.1.a BMUV 

6.1.b BMUV 

7.1.a BMWK 

7.2.a BMWK 

7.2.b BMWK 

8.1. BMUV 

8.2.a BMF 

8.2.b BMF 

8.2.c BMF 

8.6. BMZ 

9.1.a BMBF 

10.1. BMBF 

11.1.c. BMUV 

11.2.a BMDV 

12.1.a BMUV 

12.1.ba BMUV 

12.2. BMUV 

13.1.a BMWK 

14.1.aa BMUV 

14.1.b BMEL 

15.1 BMUV 

15.2 BMUV 

16.3.a BMI 

17.3. BMZ 

                                                 
*) Bei Indikator 12.3.b Zuständigkeit BMDV für das Saubere-Fahrzeuge-Beschaffungs-Gesetz, keine übergreifende Zustän-
digkeit festgelegt. 
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2.1.b Ökologischer Landbau 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Die Bundesregierung sieht den ökologischen 
Landbau als Leitbild für eine nachhaltige 
Landwirtschaft an. Denn der ökologische 
Landbau ist besonders ressourcenschonend 
und umweltverträglich. Aufgrund seiner Prin-
zipien (z. B. Kreislaufwirtschaft, flächenge-
bundene und besonders tiergerechte Tierhal-
tung, Verzicht auf mineralischen Stickstoff-
dünger und chemisch -synthetische Pflanzen-
schutzmittel) eröffnet die Umstellung auf die 
ökologische Wirtschaftsweise häufig kleine-
ren und mittelgroßen Familienbetrieben Ent-
wicklungsperspektiven. Die zunehmende 
Wertschätzung der Verbraucherinnen und 
Verbraucher für ökologische Lebensmittel 
spiegelt sich in den steigenden Umsatzzahlen 
v. a. in den Corona-geprägten Boom-Jahren 
2020 und 2021 wider und stützt diese Ent-
wicklung. Auch wenn der Umsatz im Jahr 
2022 um 3,5 % im Vergleich zum Vorjahr ge-
sunken ist, lag dieser dennoch um 25 % über 
dem Niveau von 2019.  

Der noch bestehenden Ertragsdifferenz zwi-
schen ökologischer und konventioneller Wirt-
schaftsweise kann zum einen durch weiteren 
Ausbau der Öko-Forschung begegnet wer-
den. Zum anderen ist eine weitere Reduktion 
des Fleischkonsums und damit eine stärkere 
Fokussierung auf die Produktion pflanzlicher 
Lebensmittel auf der landwirtschaftlichen 
Fläche von Bedeutung.  Voraussetzung hier-
für ist die Fortsetzung des Trends verringer-
ten Fleischkonsums in Deutschland und die 
Reduktion der gehaltenen Tiere insgesamt im 
Bundesgebiet. 

Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es da-
her, den Flächenanteil des Ökolandbaus an 
der landwirtschaftlichen Gesamtfläche bis 
2030 auf 30 % zu steigern. Die EU Farm to 
Fork-Strategie sieht vor, dass im Jahr 2030 
mindestens 25 % der landwirtschaftlichen 
Flächen in der EU ökologisch bewirtschaftet 
werden.  

Im Jahr 2021 wurden Daten des BMEL zufolge 
10,9 % der deutschen Agrarfläche ökologisch 
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bewirtschaftet. Für 2022 zeigen Schätzungen 
eine weitere Steigerung des Öko-Flächen-An-
teils. 

2. Bisherige Maßnahmen 

Mit dem Amtsantritt der neuen Bundesregie-
rung wurde klar, dass eine Weiterentwick-
lung der „Zukunftsstrategie ökologischer 
Landbau“ (ZöL) erforderlich sein würde, um 
das gesteckte 30 %-Flächenziel zu erreichen.  

Bereits im Dezember 2019 hatte das BMEL 
zusammen mit Akteuren aus Wirtschaft, Wis-
senschaft, Politik und Verwaltung mit einer 
ersten Zwischenbilanz zu seiner 2017 veröf-
fentlichten ZöL einen Evaluierungsprozess 
eingeleitet.  

Das „Bundesprogramm Ökologischer Land-
bau“ (BÖL), welches 2001 zur Verbesserung 
der Rahmenbedingungen für den ökologi-
schen Landbau aufgelegt worden war, wurde 
seitdem kontinuierlich weiterentwickelt und 
ausgebaut, 2010 war es für andere Formen 
nachhaltiger Landwirtschaft geöffnet und in 
BÖLN umbenannt worden. Nun wurde es 
wieder auf die Förderung von Vorhaben, die 
primär auf den Öko-Landbau ausgerichtet 
sind, zurückgeführt und wieder in BÖL umbe-
nannt. Das Budget des BÖL wurde 2022 um 
3,4 Mio. € aufgestockt, sodass hier mittler-
weile jährlich 35,94 Mio. Euro für zielgerich-
tete Fördermaßnahmen zur Verfügung ste-
hen. Das BÖL ist zudem das zentrale Finanzie-
rungsinstrument für die Umsetzung der ZöL. 

Zur Steigerung der Nachfrage von Bio-Le-
bensmitteln v. a. in der Außer-Haus-Verpfle-
gung (AHV), wurde u. a. die Initiative „BioBi-
tte – Mehr Bio in öffentlichen Küchen“ gestar-
tet und Ende 2022 durch die Richtlinie zur 
Förderung der Beratung von Unternehmen 
der Außer-Haus-Verpflegung zum vermehr-
ten Einsatz von Produkten des ökologischen 
Landbaus (RIBE AHV) ergänzt. 

Darüber hinaus konnte das 30 %-Flächenziel 
im GAP-Strategieplan für die GAP-
Förderperiode 2023 bis 2027 verankert und 
die Fördermöglichkeiten für den ökologi-
schen Landbau zum Teil optimiert werden. 

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Um das ambitionierte Ziel zu erreichen, sind 
die Fortführung bewährter sowie die Weiter-
entwicklung bestehender und die Implemen-
tierung neuer, gut aufeinander abgestimmter 
Maßnahmen und Aktivitäten erforderlich. 

Den Rahmen hierfür wird die in der Weiter-
entwicklung befindliche ZöL bilden. Am Ende 
des partizipativen Prozesses soll eine umfas-
sende Strategie der Bundesregierung stehen.  

Zentrale Bausteine werden die weitere Stär-
kung der Öko-Landbau-Forschung und der 
Aus- und Aufbau von regionalen Wertschöp-
fungsketten sein ebenso wie eine Bildungsof-
fensive entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette (insbes. Handel und Handwerk), 
wonach Lerninhalte zum Thema „Bio“ stärker 
Eingang in die Lehrpläne der berufsbildenden 
Schulen finden sollen. Auch weitere Maßnah-
men zur Erhöhung des Bio-Anteils in der Au-
ßer-Haus-Verpflegung, insbesondere in den 
Kantinen des Bundes, werden erarbeitet und 
derzeit schon umgesetzt.  

Die Weiterentwicklung der Eiweißpflanzen-
strategie (EPS) unterstützt ebenfalls die Ent-
wicklung des Öko-Landbaus. Sowohl in der 
ökologischen Tierfütterung als auch in der 
Humanernährung ist es im Sinne der Nachhal-
tigkeit und des Klimaschutzes ein Ziel, ver-
mehrt hochwertige Eiweißpflanzen aus hei-
mischer Erzeugung einzusetzen. Viele Men-
schen reduzieren ihren Fleischkonsum bzw. 
verzichten ganz auf Fleisch oder gar tierische 
Lebensmittel und substituieren diese durch 
pflanzliches Eiweiß. Hier setzt die EPS an. 

Nicht zuletzt wird eine zum Herbst 2023 ge-
plante Informationsoffensive, welche die ge-
sellschaftlichen Leistungen des Öko-Land-
baus vermitteln und das Vertrauen in Bio-Le-
bensmittel stärken soll, einen Beitrag zur 
Transformation der Land- und Ernährungs-
wirtschaft leisten. 

Des Weiteren soll die Förderung der landwirt-
schaftlichen Betriebe über die 1. und 2. Säule 
der GAP mit Blick auf die Honorierung ihrer 
Klima- und Umweltleistungen weiter opti-
miert werden. 
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3.1.a/b Vorzeitige Sterblichkeit 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Dieser Indikator zeigt, dass die vorzeitige 
Sterblichkeit vor dem 70. Lebensjahr bei 
Frauen und Männern zwischen 1991 und 
2020 stetig zurückgegangen ist. Durch den 
stärkeren Rückgang bei Männern hat sich 
auch der geschlechtsspezifische Unterschied 
der vorzeitigen Sterblichkeit verringert. Die 
geschlechtsspezifischen Zielwerte für das 
Jahr 2030 würden jedoch bei gleichbleiben-
der Entwicklung, wie in den vergangenen Jah-
ren, verfehlt werden. Ob und wie die COVID-
19-Pandemie die Entwicklung dieser Indika-
toren und auch die damit zusammenhän-
gende Lebenserwartung beeinflusst hat, kann 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend 
beurteilt werden. Der Indikator reagiert mit 
Zeitverzug auf spezifische wie unspezifische 
Maßnahmen der Verbesserung der medizini-
schen Versorgung und der Stärkung der Ge-
sundheitsprävention. Im Zeitraum der 

COVID-19-Pandemie haben sich die ge-
schlechtsspezifischen Unterschiede vergrö-
ßert, in welchem Umfang diese Veränderun-
gen der COVID-19-Pandemie zuzuschreiben 
sind und inwiefern die geschlechtsspezifi-
schen Veränderungen persistieren, kann 
nicht abschließend beurteilt werden. Grund-
sätzlich kann derzeit aber angenommen wer-
den, dass sich beide Kennzahlen langfristig 
weiter positiv entwickeln werden. 

2. Aktuelle Maßnahmen 

Vor dem Hintergrund der komplexen und 
vielfältigen Einflussgrößen kann keine Maß-
nahme im Gesundheitswesen für sich allein 
genommen den Indikator deutlich positiv be-
einflussen. Hier sind verstärkte Anstrengun-
gen in allen Politikfeldern erforderlich, um 
insbesondere die geschlechtsspezifischen 
Ziele für das Jahr 2030 zu erreichen. Es ist je-
doch anzunehmen, dass angesichts der viel-



- 5 - 

... 

fältigen Maßnahmen zur Krankheitsbekämp-
fung und Prävention die für das Jahr 2030 ge-
setzten Ziele weiterhin grundsätzlich erreich-
bar sind. 

Das BMG hat eine Reihe von Initiativen und 
strukturellen Reformen auf den Weg ge-
bracht, die dazu beitragen, die Prävention 
nachhaltiger zu gestalten und eine hochwer-
tige und bedarfsgerechte Versorgung der 
Menschen in ganz Deutschland für die Zu-
kunft zu sichern. 

Nichtübertragbare Krankheiten (NCD) wie 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes melli-
tus, Krebserkrankungen und chronische 
Atemwegserkrankungen tragen maßgeblich 
zur vorzeitigen Sterblichkeit bei und sind 
auch darüber hinaus für einen Großteil der 
Krankheitslast verantwortlich. Zur Prävention 
und Bekämpfung von NCD verfolgt des BMG 
einen krankheitsübergreifenden Ansatz. Die-
ser kann wichtige Synergien nutzen, Mehr-
fachstrukturen vermeiden und Ressourcen 
schonen. Dabei ist die Bekämpfung der ge-
meinsamen lebensstilbezogenen Risikofakto-
ren (Bewegungsmangel, ungesunde Ernäh-
rung, Übergewicht, Tabak- und Alkoholkon-
sum) ein zentrales Anliegen. BMG setzt sich 
dabei seit längerem vor allem für die Förde-
rung von Bewegung in der Bevölkerung ein. 
BMEL ergreift eine Vielzahl an Maßnahmen 
zur Förderung einer guten, also gesundheits-
förderlichen und nachhaltigen Ernährung 
(siehe Kapitel zu Indikatoren 3.1.e/f für De-
tails).  

Ferner setzt sich das BMG seit längerem für 
die Verbesserung der Prävention und Be-
kämpfung des Diabetes mellitus ein. Neben 
der langjährigen institutionellen Förderung 
des Deutschen Diabetes-Zentrum (DDZ) in 
Düsseldorf wurden mit BMG-Förderung seit 
2016 am RKI die Nationale Diabetes-Surveil-
lance und bei der BzgA die Nationale Aufklä-
rungs- und Kommunikationsstrategie zu Dia-
betes (einschließlich des Nationalen Diabe-
tes-Informationsportal diabinfo.de) aufge-
baut. Beide Maßnahmen werden dabei konti-
nuierlich zu einer allgemeinen NCD-
Surveillance bzw. NCD-Aufklärung erweitert, 
um perspektivisch zur Verbesserung der 

krankheitsübergreifenden Prävention und 
Bekämpfung der NCD beizutragen. 

Zudem leistet die Förderung der Gesund-
heitskompetenz (GK) als Fähigkeit, Gesund-
heitsinformationen finden, bewerten und an-
wenden zu können, einen wichtigen Beitrag 
für eine gesunde Lebensführung und das Ver-
meiden von Krankheiten. Das BMG verfolgt 
auf mehreren Ebenen das strategische Ziel, 
die GK in allen Lebensbereichen deutlich zu 
stärken. So hat sich die „Allianz für Gesund-
heitskompetenz“ als Zusammenschluss der 
Politik und aller relevanten Spitzenorganisati-
onen des Gesundheitswesens einschließlich 
der Selbstverwaltung des deutschen Gesund-
heitswesens dazu verpflichtet, Gesundheits-
kompetenz in allen Lebenswelten zu stärken. 
BMG fördert in diesem Zusammenhang acht 
praxisorientierte Forschungsprojekte, die da-
rauf zielen, die Gesundheitskompetenz in Ge-
sundheitseinrichtungen, in der Schule, am Ar-
beitsplatz und bei Menschen mit besonde-
rem Unterstützungsbedarf nachhaltig zu stär-
ken. Ziel ist, die gewonnenen Erkenntnisse 
gemeinsam mit der „Allianz für Gesundheits-
kompetenz“ im Alltag des Gesundheitswe-
sens nutzbar zu machen. 

Zudem hat das BMG ein „nationales Gesund-
heitsportal“ im Internet geschaffen (www.ge-
sund.bund.de), auf dem alle Bürgerinnen und 
Bürger wissenschaftlich fundierte, neutrale 
sowie allgemein verständliche Informationen 
zu vielfältigen Gesundheits- und Pflegethe-
men abrufen können. Generell spielen digi-
tale Anwendungen für die Gesundheit eine 
wachsende Rolle. Auf Initiative des BMG hat 
der Gesetzgeber deshalb auch den § 20k ins 
SGB V aufgenommen, mit dem die Kranken-
kassen verpflichtet werden, ihre Versicherten 
stärker bei der Förderung der digitalen GK zu 
unterstützen. 

Ein weiterer wichtiger Baustein zur Senkung 
der vorzeitigen Sterblichkeit ist der Bereich 
der Prävention bzw. Gesundheitsförderung. 
Mit dem Präventionsgesetz wurden 2015 die 
Rahmenbedingungen für die Prävention ver-
bessert und eine gemeinsame nationale Prä-
ventionsstrategie der Sozialversicherungsträ-
ger entwickelt. In diesem Zusammenhang ist 
auch die Betriebliche Gesundheitsförderung 
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nach SGB V zu nennen, mit der u.a. die indivi-
duelle Gesundheitskompetenz gestärkt wird, 
die ein entscheidender Faktor für das gesund-
heitsschützende und gesundheitserhaltende 
Verhalten jedes Einzelnen ist. 

Bzgl. der Versorgung hat das 2019 erlassene 
Gesetz für schnellere Termine und bessere 
Versorgung (TSVG) einen schnelleren und 
leichteren Zugang zu ärztlichen Behandlungs-
angeboten geschaffen. Kern sind die Termin-
servicestellen. Mit den Regelungen wurde die 
Versorgung insbesondere im ländlichen 
Raum gestärkt, z. B. durch obligatorische re-
gionale Zuschläge für Ärztinnen bzw. Ärzte o-
der die Verpflichtung für die Kassenärztlichen 
Vereinigungen, bei Versorgungsengpässen ei-
gene Praxen zu eröffnen oder Versorgungsal-
ternativen anzubieten. Mit dem Kranken-
hauspflegeentlastungsgesetz aus dem Jahr 
2022 wurde die Rolle der Terminservicestel-
len noch einmal gestärkt: Die Zuschläge für 
Ärztinnen und Ärzte, wenn sie nach der Ver-
mittlung durch die Terminservicestelle eine 
schnelle Behandlung anbieten, wurden er-
höht. Je eher der Termin, desto höher der Zu-
schlag. Auch werden Hausärztinnen und 
Hausärzte künftig mehr Geld bekommen, 
wenn sie gesetzlich Versicherten schnell ei-
nen Termin bei einer Fachärztin oder einem 
Facharzt vermitteln. In diesen Fällen erhält 
die Fachärztin bzw. der Facharzt bei einer 
zeitnahen Behandlung ebenfalls einen Zu-
schlag. 

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Der Koalitionsvertrag sieht eine weitere Stär-
kung der Prävention und Gesundheitsförde-
rung u.a. durch die Schaffung eines Nationa-
len Präventionsplans vor. 

Mit dem Pakt für den Öffentlichen Gesund-
heitsdienst wird zudem der Öffentliche Ge-
sundheitsdienst im Hinblick auf Personal und 
Digitalisierung gestärkt. Damit werden der 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung sowie 
Gesundheitsförderung, Prävention und die 
Gesundheitsplanung vor Ort gestärkt. 

Der Gesetzgeber hat außerdem den Gemein-
samen Bundesausschuss (G-BA) beauftragt, 
bundesweit verbindliche Maßnahmen der 
Qualitätssicherung (QS) festzulegen und fort-
zuentwickeln. Die QS-Maßnahmen sollen die 
Qualität der ärztlichen und pflegerischen Tä-
tigkeiten erheben, sichern und verbessern. 
Einzelne QS-Maßnahmen (z.B. datengestüt-
zte Qualitätssicherung, Strukturrichtlinien, 
Mindestmengen) zielen dabei auch darauf ab, 
Behandlungsrisiken und insbesondere Morta-
lität in der medizinischen Versorgung zu re-
duzieren. Entsprechend dienen die QS-
Maßnahmen auch der Verhinderung vorzeiti-
ger Sterblichkeit. 

Außerdem wird die neue Digitalisierungsstra-
tegie (elektronische Patientenakte, E-Rezept 
usw.) zu einer Verbesserung der Qualität der 
Gesundheits- und Pflegeversorgung beitra-
gen, etwa durch einen schnelleren und flä-
chendeckenden Zugang zu einer qualitativ 
hochwertigen Versorgung, eine unkompli-
ziertere Kommunikation der Leistungserbrin-
ger untereinander sowie durch eine spürbare 
Entlastung der im Gesundheits- und Pflege-
wesen Beschäftigten. 
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3.1.f Adipositasquote von Erwachsenen 

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Der Indikator 3.1.e Adipositasquote von Kin-
dern und Jugendlichen zeigt für den Zeitraum 
zwischen den Erhebungen von 2003-2006 so-
wie 2015 eine leichte Abnahme bzw. Stagna-
tion.  

Wichtiger Hinweis: Eine Fortschreibung des 
Indikators mit aktualisiertem Datenstand 
wird auf absehbare Zeit nicht möglich sein, da 
die bisherige Datenquelle (KiGGS-Studie des 
RKI, letzter Stand zum 31.12.2015) voraus-
sichtlich nicht mehr aktualisiert wird. Zurzeit 
wird geprüft, wie die Datenlage verbessert 
werden kann und perspektivisch andere Da-
tenquellen für diesen wichtigen Indikator er-
schlossen werden können. Andere Daten-
quellen (z.B. GKV-Versorgungsdaten) haben 
zuletzt Hinweise für einen Anstieg von neudi-
agnostizierten Adipositasfällen bei Kindern 
und Jugendlichen zwischen den Jahren 2019 
und 2021 gegeben. 

Der Indikator 3.1.f Adipositasquote von Er-
wachsenen zeigt laut Daten von 2021 einen 
Anstieg gegenüber den Ergebnissen von 1999 
und entwickelt sich somit konträr zum Ziel 
der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie.  

2. Aktuelle Maßnahmen 

Die Bundesregierung setzt sich mit verschie-
denen Maßnahmen dafür ein, die Gesundheit 
zu fördern, ein gesundes Gewicht zu halten 
bzw. zu erreichen und Übergewicht vorzu-
beugen, insbesondere bei Kindern und Ju-
gendlichen: Das Bundeskabinett hat am 8. 
Februar 2023 den Abschlussbericht der Inter-
ministeriellen Arbeitsgruppe „Gesundheitli-
che Auswirkungen auf Kinder und Jugendli-
che durch Corona“ (IMA Kindergesundheit) 
beschlossen. Darin werden Maßnahmen zur 
Stärkung der Gesundheit von Kindern und Ju-
gendlichen empfohlen, die direkt in den Le-
benswelten der Kinder und Jugendlichen an-
setzen, unter anderem auch zur Bewegungs-
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förderung. BMEL hat zur Umsetzung des Auf-
trages aus dem Koalitionsvertrag einen Ge-
setzesentwurf zur Regulierung von an Kinder 
gerichteter Werbung für Lebensmittel mit ho-
hem Zucker-, Fett- oder Salzgehalt vorgelegt. 

Das BMG verfolgt insgesamt einen krank-
heitsübergreifenden Ansatz zur gemeinsa-
men Prävention und Bekämpfung von wichti-
gen nichtübertragbaren Krankheiten wie Dia-
betes mellitus, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Krebserkrankungen und chronischen Atem-
wegserkrankungen. Dieser kann wichtige Sy-
nergien nutzen, Mehrfachstrukturen vermei-
den und Ressourcen schonen. Ansatzpunkte 
sind dabei die gemeinsamen lebensstilbezo-
genen Risikofaktoren wie Bewegungsmangel, 
ungesunde Ernährung, Übergewicht, Tabak- 
und Alkoholkonsum. 

Ein zentraler Ansatz ist die Verbesserung der 
Ernährung: 

Unter Federführung des BMEL wird derzeit 
die Ernährungsstrategie der Bundesregierung 
erarbeitet. Ziel ist es, Ernährungsumgebun-
gen und -muster zu fördern und zu schaffen, 
die es Menschen einfach machen, sich ge-
sund und nachhaltig zu ernähren. 

So spielt in der Gemeinschaftsverpflegung 
„Nachhaltigkeit“ eine immer größere Rolle. 
Grundlage für die Verpflegungsqualität in den 
verschiedenen Lebenswelten sind die von der 
Deutschen Gesellschaft für Ernährung entwi-
ckelten Qualitätsstandards. Das Nationale 
Qualitätszentrum für Ernährung in Kita und 
Schule (NQZ) unterstützt die Arbeit der Ver-
netzungsstellen für Kita- und Schulverpfle-
gung in den Ländern. Im Bereich der Seniore-
nernährung wird die Einrichtung von Vernet-
zungsstellen in den Ländern initiiert. Darüber 
hinaus sollen Maßnahmen zur Intensivierung 
der Ernährungsbildung und Stärkung der Er-
nährungskompetenz in allen Altersklassen 
vulnerable Gruppen stärker berücksichtigen. 
Das BMEL beleuchtet in einem aktuellen For-
schungsvorhaben darüber hinaus die Ernäh-
rungsbildung von Kinder- und Jugendärzten. 
Schließlich unterstützten auch die Kranken-
kassen ihre Versicherten bei der Vermeidung 
und der Reduktion von Übergewicht. 

Die Nationale Reduktions- und Innovations-
strategie für Zucker, Fette und Salz in Fertig-
produkten leistet außerdem einen Beitrag zur 
Förderung einer ausgewogenen Ernährung, 
indem die Nährstoffzusammensetzung von 
verarbeiteten Lebensmitteln verbessert wird. 
Grundlage der Maßnahmen ist ein engma-
schiges wissenschaftsbasiertes Produktmoni-
toring.   

Ein weiterer zentraler Baustein im Kampf ge-
gen Adipositas ist die Förderung der Bewe-
gung: Mit dem Nationalen Aktionsplan IN 
FORM verfolgt die BReg in ressortübergrei-
fender Zusammenarbeit von BMEL und BMG 
das Ziel, das Ernährungs- und Bewegungsver-
halten in DEU nachhaltig zu verbessern. Ein 
Förderschwerpunkt der bewegungsbezoge-
nen Aktivitäten bei IN FORM liegt im Bereich 
Prävention von Übergewicht bei Kindern und 
Jugendlichen. Im BMG stehen hierfür Haus-
haltsmittel in Höhe von jährlich 2 Mio. Euro 
zur Verfügung. Aktueller Themenschwer-
punkt ist die Einbeziehung von Familien in 
Maßnahmen zur Übergewichtsvorbeugung 
bei Kindern und Jugendlichen (Laufzeit bis 
Ende 2023).  

Um das gesundheitliche Potenzial von Bewe-
gung in der gesamten Bevölkerung bekannt 
zu machen und Menschen zu mehr körperli-
cher Aktivität zu motivieren, wurde im BMG 
außerdem ein Förderschwerpunkt zu Bewe-
gungsförderung mit einem Gesamtvolumen 
von rund 5 Mio. Euro eingerichtet. Hierzu 
werden von 2019 bis 2023 zehn Maßnahmen 
zur praxisnahen Implementierungsforschung 
in verschiedenen Lebenswelten umgesetzt. 
Diese Maßnahmen werden wissenschaftlich 
begleitet, ausgewertet und die daraus ge-
wonnenen Erkenntnisse der Fachöffentlich-
keit zur Verfügung gestellt.   

Das BMG verfolgt zudem auf mehreren Ebe-
nen das strategische Ziel, die Gesundheits-
kompetenz in allen Lebensbereichen deutlich 
zu stärken (siehe Kapitel zu Indikatoren 
3.1.a/b für Details). 

Ebenso leisten Behörden im Geschäftsbe-
reich des BMG und des BMEL einen wichtigen 
Beitrag zur Förderung eines gesunden Le-
bensstils: 
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So bietet die Bundeszentrale für gesundheitli-
che Aufklärung (BZgA) für alle Zielgruppen 
zahlreiche Maßnahmen zum gesunden Le-
bensstil mit dem Fokus auf Bewegung, Ernäh-
rung und Umgang mit Stress an und infor-
miert direkt über Internet, Broschüren, Filme 
oder Faltblätter. 

Das Robert Koch-Institut (RKI) berücksichtigt 
bei der Gesundheitsberichterstattung auch 
die Verbreitung von Übergewicht sowie sei-
ner Einflussfaktoren und Schutzfaktoren bei 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. 

Das Max Rubner-Institut (MRI) hat seinen For-
schungsschwerpunkt im gesundheitlichen 
Verbraucherschutz im Ernährungsbereich 
und erfasst unter anderem das Ernährungs-
verhalten der Bevölkerung in Deutschland. 
Die Ergebnisse der Forschung dienen bei-
spielsweise dazu, zu Maßnahmen für eine ge-
sundheitsförderliche und nachhaltige Ernäh-
rung Stellung zu nehmen. 

Das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) in-
formiert als Kompetenz- und Kommunikati-
onszentrum für Ernährungsfragen neutral, 
wissenschaftlich fundiert und alltagsorien-
tiert über gesunde und nachhaltige Ernäh-
rung und Lebensmittel. Besondere Zielgrup-
pen sind Kinder und Jugendliche, armutsge-
fährdete Haushalte und Personen mit Migra-
tionshintergrund.  

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Zukünftig wird die IN FORM-
Projektförderung im Bereich Ernährung ins-
besondere Maßnahmen in den Blick nehmen, 
die auf die Schwerpunktzielgruppen Kinder 
und Jugendliche, armutsbedrohte Haushalte 
und Menschen mit Migrationshintergrund 
abzielen. Der Vernetzung mit und Einbindung 
von relevanten Akteuren und Multiplikatoren 
wird eine besondere Bedeutung beigemes-
sen, um den Zugang zielgruppenspezifisch zu 
unterstützen und zu erleichtern. Aufsu-
chende Angebote werden eine besondere 
Rolle spielen. Aufgrund sozioökonomischer 
Rahmenbedingungen kann unabhängig vom 
Alter eine besondere Gesundheitsgefährdung 
bestehen. Mit Blick auf die Verbesserung der 
gesundheitlichen Chancengleichheit werden 

weitere Bevölkerungsgruppen mit besonde-
rem Unterstützungsbedarf (vulnerable Grup-
pen) im Rahmen von IN FORM verstärkt 
adressiert. Hierfür werden Projekte zivilge-
sellschaftlicher Organisationen und Initiati-
ven, die sich modellhaft für eine Stärkung der 
Ernährungskompetenz von besonderen Ver-
brauchergruppen einsetzen, gefördert.  

Um langfristig die Qualität der ernährungsbe-
zogenen IN FORM-Projekte zu verbessern, 
wird ein Qualitätsrahmen erarbeitet. Der Auf-
bau eines Qualitätsmonitoring soll Aussagen 
darüber möglich machen, welche IN FORM-
Ziele bearbeitet werden und wie der Grad der 
Zielerreichung ist.  

Künftig wird insbesondere den veränderten 
Kommunikations- und Lebensgewohnheiten 
der Verbraucherinnen und Verbraucher stär-
ker entsprochen. Hierzu gehört auch die Visu-
alisierung von Informationen sowie eine sozi-
odiverse, integrative und inklusive Ausrich-
tung der Ernährungskommunikation. Digitali-
sierung als wichtiges Instrument der Wissens-
vermittlung, der Netzwerkbildung und in der 
Gestaltung von Projekten und Strukturen 
kommt bei der ernährungsbezogenen Pro-
jektförderung eine besonders hervorgeho-
bene Rolle zu.  

Weitere Maßnahmen im Bereich Ernährung 
ergeben sich aus der Erarbeitung der Ernäh-
rungsstrategie der Bundesregierung.  

Über die geschilderten Maßnahmen hinaus 
werden Bund, Länder, Kommunen sowie der 
organisierte Sport konkrete Maßnahmen auf 
den Weg bringen, um Bewegung und Sport 
für alle Menschen in Deutschland möglich zu 
machen. Grundlage hierfür ist die am 13. De-
zember 2022 im Rahmen des Bewegungsgip-
fels unterzeichnete Gipfelerklärung. Der Be-
wegungsgipfel fand in gemeinsamer Feder-
führung von BMI (für Förderung von Sport) 
und BMG (für Förderung von Bewegung und 
Gesundheit) statt. Die Umsetzung der in der 
Gipfelerklärung zusammengetragenen Maß-
nahmen wird in zwei Strängen erfolgen:  

• Die Förderung von Gesundheit durch Be-
wegung erfolgt im Rahmen des 2023 
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stattfindenden „Runden Tisches Bewe-
gung und Gesundheit“ in Federführung 
des BMG. In einem gemeinsamen Dialog 
wird erörtert, wie Bewegung und aktiver 
Lebensstil bei allen Menschen 
sektorenübergreifend gefördert werden 
kann. Als zentrales Ergebnis des Prozes-
ses wird ein Konsenspapier mit den Maß-
nahmen erstellt, die die Akteure (Vertre-
terinnen und Vertreter aus Bund, Län-
dern und Kommunen, der Krankenkassen 
und anderer Sozialversicherungsträger, 
der Verbände und der Wissenschaft) ver-
einbart haben.  

• Die Förderung von Sport für alle Men-
schen erfolgt durch die Erarbeitung des 
Entwicklungsplans Sport in Federführung 
des BMI. Unter breiter Beteiligung aller 
relevanten Akteure aus Bund, Ländern 
und Kommunen, dem organisierten Sport 
und anderen Organisationen sowie der 
Wissenschaft wird eine Gesamtstrategie 
zur Förderung von Sport und Bewegung 
für alle Menschen über die Ebenen und 
Sektoren hinweg erarbeitet. Der Start ist 
für das 2. Quartal 2023 vorgesehen. 
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4.1.a Frühe Schulabgänger  

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Zielmarke dieses Indikators ist, den Anteil der 
frühen Schulabgängerinnen und Schulabgän-
ger bis 2030 auf unter 9,5 Prozent zu senken. 
Diese Zielmarke erreichte der Indikator ein-
malig im Jahr 2014. Die Folgejahre 2015 und 
2016 verzeichneten einen moderaten An-
stieg, bis 2020 hielt sich der Indikator stabil 
im Bereich von 10,1 bis 10,3 Prozent. 2021 ist 
ein größerer Anstieg des Indikators sichtbar, 
um 1,5 Prozentpunkte auf 11,6 Prozent. Aller-
dings sind die Daten ab diesem Berichtsjahr 
aufgrund einer umfassenden Neugestaltung 
des Mikrozensus in 2020 nur eingeschränkt 
mit den Daten aus den vorangegangenen Jah-
ren vergleichbar (Zeitreihenbruch).  

Die genauen Ursachen des Anstiegs seit dem 
Tiefpunkt im Jahr 2014 sind noch nicht be-
kannt. Zu beobachten ist jedoch, dass insbe-
sondere der Anteil der männlichen frühen 
Schulabgänger unter den männlichen jungen 

Erwachsenen von 10,0 Prozent im Jahr 2014 
auf 13,5 Prozent im Jahr 2021 stieg. Im Ver-
gleich dazu verzeichnet der Anteil der frühen 
Schulabgängerinnen unter den weiblichen 
jungen Erwachsenen nur einen moderaten 
Anstieg von 9,0 Prozent im Jahr 2014 auf 9,6 
Prozent im Jahr 2021.  

Das Ziel, den Anteil auf unter 9,5 Prozent zu 
senken, ist vor diesem Hintergrund immer 
noch aktuell. 

2. Bisherige Maßnahmen 

Der Indikator Frühe Schulabgängerinnen und 
Schulabgänger ist nur sehr begrenzt durch 
Maßnahmen des BMBF bzw. des Bundes be-
einflussbar. Die Quoten weisen zudem regio-
nal deutliche Unterschiede auf. Die Zustän-
digkeit für schulische Bildung liegt entspre-
chend der föderativen Ordnung in Deutsch-
land bei den Ländern. Der Bund hat im Rah-
men seiner Zuständigkeiten Maßnahmen er-
griffen, um die Länder dabei zu unterstützen, 
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den Anteil früher Schulabgängerinnen und 
Schulabgänger zu reduzieren. 

Um den Anteil junger Erwachsener mit 
Berufsabschluss zu erhöhen, hat der Bund u. 
a. die Initiative Bildungsketten gestartet, mit 
dem Ziel, schon während der Schulzeit die Po-
tenziale junger Menschen zu heben.  

Maßnahmen wie die „Qualitätsoffensive 
Lehrerbildung“ tragen dazu bei, die Qualität 
von Lehrkräftebildung und Unterricht zu ver-
bessern und zur Verhinderung von Schulabb-
ruch beizutragen. 

Weiterhin haben beispielsweise Bund und 
Länder gemeinsam die Initiative „Schule 

macht stark“ zur Unterstützung von Schulen 
in sozial schwierigen Lagen auf den Weg ge-
bracht. Die Initiative soll die Bildungschancen 
von sozial benachteiligten Schülerinnen und 
Schülern verbessern. Kinder und Jugendliche 
mit großen Lernrückständen sind häufig 
überproportional hoch an Schulen in sozial 
schwierigen Lagen vertreten. 

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Bund und Länder sind kontinuierlich im Ge-
spräch, notwendige Maßnahmen zur weite-
ren Verbesserung im jeweiligen Zuständig-
keitsbereich abzustimmen und umzusetzen. 
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4.2.a/b Ganztagsbetreuung für Kinder  

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Zwischen 2020 und 2022 zeigt sich für die 
Ganztagsquoten in beiden Altersgruppen 
eine leichte Abnahme auf einem insgesamt 
aber weitgehend konstanten Niveau bei rund 
17 % für unter 3-Jährige und 47 % für Kinder 
zwischen 3 und 5 Jahren.1 Im selben Zeitraum 
hat sich die Anzahl der unter 3-Jährigen in der 
Bevölkerung kaum verändert (-0,4%), wäh-
rend die Anzahl der 3- bis 5-Jährigen um 2,9 
% stieg. Die Inanspruchnahme in Kitas stieg 
bei den unter 3-Jährigen zwischen 2020 und 
2022 leicht (+0,6PP) und sank bei den älteren 
Kindern etwas (-0,8PP). Somit ist zuletzt ins-
gesamt eine Abschwächung der Ausbaudyna-

                                                 
1 Methodischer Hinweis: Sofern aufgrund der pande-
miebedingten Sondersituation in der Statistik vermehrt 
nicht die vertraglichen, sondern die – oft geringeren – 
tatsächlich genutzten Betreuungszeiten gemeldet wur-
den, könnten die Ganztagsquoten der Jahre 2021 und 

mik im Vergleich zu den Vorjahren zu be-
obachten. Insb. scheint hierbei der Ganztag-
sausbau bei den U3-Kindern betroffen zu 
sein, was sich auch daran zeigt, dass der An-
teil an Ganztagsplätzen gemessen an allen 
U3-Kindern in Kitas zwischen 2020 und 2022 
von 58 % auf 56 % gesunken ist.  

2. Bisherige Maßnahmen 

Der Bund hat seine Zusage, den Kita-Ausbau 
finanziell zu unterstützen, umgesetzt und sich 
durch mittlerweile fünf Investitionspro-
gramme mit mehr als 5,4 Mrd. Euro an Inves-
titionen beteiligt.  

2022 unterschätzt worden sein. Sie erhöhen sich zu-
dem, sofern auch die Ganztagsplätze in der Kinderta-
gespflege berücksichtigt werden (Ganztagsquoten 2022 
inkl. KTP: 19,3% [U3] und 47,4% [Ü3]). 
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Allein mit den ersten drei Investitionspro-
grammen wurden bundesweit mehr als 
560.000 Betreuungsplätze für Kinder unter 
drei Jahren geschaffen. Mit den Mitteln des 
vierten und fünften Investitionsprogramms 
werden weitere 190.000 Plätze für Kinder bis 
zum Schuleintritt geschaffen. Aktuell wird mit 
dem 5. Investitionsprogramm insgesamt eine 
Milliarde Euro für den bedarfsgerechten Aus-
bau von zusätzlichen 90.000 Betreuungsplät-
zen unter Berücksichtigung von Neubau-, 
Ausbau- und Erhaltungsmaßnahmen sowie 
notwendiger Ausstattungsinvestitionen be-
reitgestellt. 

Seit 2015 beteiligt sich der Bund außerdem 
dauerhaft jährlich mit 845 Mio. Euro sowie in 
den Jahren 2017 bis 2018 mit 945 Mio. Euro 
an den Betriebskosten. Bis Ende 2022 belief 
sich die Gesamtsumme dieser Entlastung der 
Länder auf rund 9,6 Mrd. Euro. 

Neben der Verfügbarkeit von Betreuungs-
plätzen ist auch die Qualität der Kindertages-
betreuung für gleiche Bildungs- und Teilha-
bechancen von Kindern zentral. Alle Kinder 
sollten – unabhängig von ihrem Wohnort und 
ihrer familiären Herkunft – von qualitativ 
hochwertiger Bildung, Betreuung und Erzie-
hung profitieren können. Seit 2019 unter-
stützt der Bund die Länder daher mit zusätzli-
chen Mitteln bei Maßnahmen zur Qualitäts-
entwicklung in der Kindertagesbetreuung, 
um die Qualität bundesweit weiterzuentwi-
ckeln und einen Beitrag zur Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse für das 
Aufwachsen im Bundesgebiet zu leisten. Zum 
Ausgleich der Belastungen aufgrund des 
Gute-KiTa-Gesetzes wurde der Festbetrag der 
Länder an der Umsatzsteuer von 2019 bis 
2022 um rd. 5,5 Mrd. Euro im Wege einer Än-
derung des Finanzausgleichsgesetzes erhöht. 
Eine entsprechende Regelung wurde im Rah-
men des KiTa-Qualitätsgesetzes vorgesehen, 
für die Jahre 2023 und 2024 wird der Festbe-
trag der Länder an der Umsatzsteuer insge-
samt um rund vier Milliarden Euro erhöht. 
Das KiTa-Qualitätsgesetz knüpft an das Gute-
KiTa-Gesetz an und entwickelt es weiter: Die 
Länder müssen künftig stärker in besonders 
wichtige Handlungsfelder investieren, die  
unter anderem Maßnahmen zur Bereitstel-

lung bedarfsgerechter Angebote, zur Förde-
rung der kindlichen Entwicklung, Gesundheit, 
Ernährung und Bewegung  und zur Sicherung 
qualifizierter Fachkräfte in der Kindertages-
betreuung umfassen.  

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Gemäß Koalitionsvertrag soll das KiTa-Quali-
tätsgesetz noch in dieser Legislaturperiode in 
ein Qualitätsentwicklungsgesetz mit bundes-
weiten Standards überführt werden. Der Fo-
kus liegt dabei auf der Verbesserung der Be-
treuungsrelation, Sprachförderung und ei-
nem bedarfsgerechten Ganztagsangebot. 

Die Verfügbarkeit von Fachkräften ist für ein 
bedarfsgerechtes Angebot an Kindertagesbe-
treuung in guter Qualität eine zentrale Vo-
raussetzung. Dem Auftrag aus dem Koaliti-
onsvertrag entsprechend wird der Bund mit 
den Ländern und weiteren Akteuren eine Ge-
samtstrategie zur Fachkräftesicherung entwi-
ckeln. Um den hohen Fachkräftebedarf in die-
sem Berufsfeld zu decken, werden alle Mög-
lichkeiten von der Aus- und Weiterbildung 
über Arbeitsbedingungen und Zuwanderung 
in den Blick genommen, um kurz-, mittel- und 
langfristige Maßnahmen zur Fachkräftege-
winnung und -bindung für Kindertagesbe-
treuung und schulische Ganztagsangebote zu 
erarbeiten. 

Auch ein verlässliches Angebot an ganztägi-
ger Bildung und Betreuung von Kindern im 
Grundschulalter trägt dazu bei, Teilha-
bechancen von Kindern sowie die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie zu verbessern. Mit 
dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) wird 
ab dem Schuljahr 2026/27 stufenweise ein 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für 
Grundschulkinder der Klassenstufen 1 bis 4 
eingeführt. Den erforderlichen Ganztagsaus-
bau unterstützt der Bund mit Finanzhilfen ge-
mäß Artikel 104c Grundgesetz in Höhe von 
3,5 Mrd. Euro für Investitionen in die Infra-
struktur. Auch den zusätzlichen Betriebskos-
ten der Länder durch den Rechtsanspruch 
trägt der Bund durch Änderung des Finanz-
ausgleichsgesetzes Rechnung. Dazu wird die 
vertikale Umsatzsteuerverteilung zugunsten 
der Länder ab 2026 um 135 Mio. Euro jährlich 
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aufwachsend auf 1,3 Mrd. Euro pro Jahr ab 
2030 angepasst. 

Zudem ist im Koalitionsvertrag vereinbart, 
den Ausbau der Ganztagsangebote für Kinder 
im Grundschulalter mit einem besonderen 
Augenmerk auf die Qualität weiter zu unter-
stützen, sich mit Ländern und Kommunen 

über die Umsetzung des Rechtsanspruchs 
und der qualitativen Weiterentwicklung zu 
verständigen sowie unter Berücksichtigung 
der länderspezifischen Ausprägungen einen 
gemeinsamen Qualitätsrahmen zu entwi-
ckeln. 
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5.1.a Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Das Gebot des gleichen Lohns für gleiche und 
gleichwertige Arbeit für Frauen Männer ist 
ein wesentlicher Bestandteil der grundrecht-
lich geschützten Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern. Insofern spiegelt der 
Indikator „Verdienstabstand zwischen Frauen 
und Männern“ wesentliche Aspekte hinsicht-
lich des Stands der Gleichstellung von Frauen 
und Männern im Arbeitsleben wider. 

Der sogenannte unbereinigte Verdienst-ab-
stand (Gender Pay Gap) zeigt die Differenz 
zwischen dem durchschnittlichen Bruttostun-
denverdienst von Frauen und Männern. Er 
beträgt 18 Prozent (Statistisches Bundesamt 
2023, basierend auf Erhebungen von 2022). 
Bei gleicher formaler Qualifikation und glei-
chen Ausprägungen in den sonst verfügbaren 
lohnrelevanten Merkmalen beträgt der sta-
tistisch messbare Entgeltunterschied nach 
Angaben des Statistischen Bundesamtes 
noch 7 Prozent (sog. bereinigter Gender Pay 
Gap; basierend auf Erhebungen von 2022).  

Der Indikator zeigt daher deutlich auf, dass 
Entgeltgleichheit von Frauen und Männern 
im Erwerbsleben noch nicht erreicht ist.  

An dem Indikator ist festzuhalten, da der 
große unbereinigte Verdienstabstand auf-
zeigt, dass die Reduzierung der Entgeltunter-
schiede zwischen Frauen und Männern nach 
wie vor eine wichtige gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe darstellt, die Anstrengungen aller 
politischen und wirtschaftlichen Akteure und 
Maßnahmen erfordert, die an den verschie-
denen Ursachen ansetzen.  

2. Bisherige Maßnahmen 

Die Bundesregierung verfolgt zum Abbau der 
Entgeltungleichheit zwischen Frauen und 
Männern einen ganzheitlichen, auf die unter-
schiedlichen Ursachen bezogenen Politikan-
satz. Wichtige aktuelle Maßnahmen zum Ab-
bau der Entgeltunterschiede zwischen Frauen 
und Männern, die die Bundesregierung vo-
rangetrieben hat, sind: Die Erhöhung des ge-
setzlichen Mindestlohns auf 12 Euro, von 
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dem vornehmlich Frauen profitieren, die Ein-
führung des Gesetzes zur Ergänzung und Än-
derung der Regelungen für die gleichberech-
tigte Teilhabe von Frauen und Männern an 
Führungspositionen in der Privatwirtschaft 
und im öffentlichen Dienst, die weitere Ver-
besserung der Rahmenbedingungen zur Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf durch die 
Umsetzung der EU-Richtlinie zur Vereinbar-
keit von Beruf und Privatleben für Eltern und 
pflegende Angehörige sowie der noch einmal 
verstärkte Ausbau und die qualitative Verbes-
serung der Kindertagesbetreuung. Zu nennen 
sind auch die Aktivitäten zur Aufwertung so-
zialer Berufe, wie beispielsweise die ver-
pflichtende tarifliche Bezahlung in der Alten-
pflege, sowie die vielfältigen Initiativen zur 
Förderung einer klischee-freien Berufswahl, 
d. h. einer Berufswahl nach Interessen und 
Fähigkeiten. 

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, 
die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern 
zu schließen. Deshalb soll das Entgelttranspa-
renzgesetz weiterentwickelt und die Durch-
setzung gestärkt werden, indem Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern ermöglicht 
wird, ihre individuellen Rechte durch Ver-
bände im Wege der Prozessstandschaft gel-
tend zu machen. Im Rahmen der Weiterent-
wicklung des Entgelttransparenzgesetzes 
werden die Handlungsempfehlungen der 
zweiten Evaluation, die im Sommer 2023 von 
der Bundesregierung vorzulegen ist, geprüft. 

Parallel zu der geplanten gesetzlichen Wei-
terentwicklung des Entgelttransparenzgeset-
zes wird die Bundesregierung ihren ganzheit-
lichen, auf die unterschiedlichen Ursachen 
bezogenen Politikansatz zur Bekämpfung der 
Entgeltungleichheit fortführen und geeignete 
Maßnahmen zum Abbau der Entgeltlücke im 
Rahmen der Haushalts- und Finanzplanung 
des Bundes vorantreiben.  

So hat sich die Bundesregierung vorgenom-
men, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
weiter zu stärken sowie die partnerschaftli-
che Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit 
zu unterstützen. Dies wirkt sich positiv auf die 
Erwerbsbeteiligung von Frauen aus und för-
dert auch Entgeltgleichheit zwischen Frauen 
und Männern. Damit die Brückenteilzeit künf-
tig von mehr Beschäftigten in Anspruch ge-
nommen werden kann, soll die sogenannte 
„Überforderungsklausel“ entsprechend über-
arbeitet und gleichzeitig für die Unterneh-
men übersichtlicher gestaltet werden. Die 
Bundesregierung wird prüfen, wie die Förde-
rung haushaltsnaher Dienstleistungen durch 
Gutscheine oder die Möglichkeit für flankie-
rende steuerfreie Arbeitgeberzuschüsse um-
zusetzen ist. Der Koalitionsvertrag sieht ei-
nige wichtige Punkte zur Verbesserung des El-
terngelds vor, wie einen weiteren Partnermo-
nat. Außerdem soll eine zweiwöchige vergü-
tete Freistellung für die Partnerin oder den 
Partner nach der Geburt eines Kindes einge-
führt werden. Auch der quantitative und qua-
litative Ausbau der Kinderbetreuung wird 
durch die Bundesregierung weiter gefördert. 
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6.1.a Phosphor in Fließgewässern 

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Im Jahr 2016 lag der Jahresmittelwert bei 
37% der Messstellen an Flüssen unter dem 
Orientierungswert. 57 % der Messstellen wie-
sen mittlere Konzentrationen bis zum Dop-
pelten des Orientierungswertes auf und 4% 
der Messstellen lagen im Bereich bis zum 
Vierfachen dieses Wertes. Die übrigen 2% 
wiesen noch höhere Konzentrationen auf. Im 
Zeitverlauf hat sich der Anteil der Messstel-
len, die den Orientierungswert einhalten, 
kontinuierlich erhöht und seit 1990 verdop-
pelt. Der Prozentsatz der Messstellen mit 
Konzentrationen bis zum Doppelten des Ori-
entierungswertes verdreifachte sich im glei-
chen Zeitraum.  

Im Gegenzug verzeichnete der Anteil von 
Messstellen mit noch höheren Werten seit 
Anfang der 1990er-Jahre einen erheblichen 

Rückgang. Insbesondere die Einführung phos-
phatfreier Waschmittel und die Einführung 
von Grenzwerten für die Einleitung von be-
handeltem Abwasser haben die Belastung 
deutlich verringert. Das Ziel, den jeweils vor-
gegebenen Grenzwert an allen Messstellen 
einzuhalten, kann nach dem derzeit vorlie-
genden Trend nicht erreicht werden. 

2. Bisherige Maßnahmen 

Im Jahr 2017 und 2020 wurde die Düngever-
ordnung umfassend angepasst. Dabei wur-
den auch die Auflagen für die Phosphordün-
gung überarbeitet, z.B. durch  

• Begrenzung der Phosphordüngung auf 
Höhe der Phosphatabfuhr auf Böden mit 
einem hohen oder sehr hohem Phosphat-
gehalt;  
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• zusätzliche optionale Maßnahmen durch 
die Bundesländer zur Reduktion des 
Phosphoreintrags in langsam fließende o-
der stehende oberirdische Gewässer in 
mit Phosphor belasteten Gebieten, die 
größtenteils bedingt durch Einträge aus 
landwirtschaftlichen Quellen die Orien-
tierungswerte nicht einhalten können. 

Ergänzend wurde in 2022 eine Neufassung 
der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur 
Ausweisung von mit Nitrat belasteten und eu-
trophierten Gebieten (AVV GeA) erlassen. Die 
Länder haben die Bundesregelungen in ihren 
Landesdüngeverordnungen entsprechend 
umgesetzt.  

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Über die bisherigen Maßnahmen hinaus ist 
beabsichtigt, im Rahmen der Änderung des 

Düngegesetzes die Rechtsgrundlage für einen 
verbesserten Datenzugriff für das Wirkungs-
monitoring zur Düngeverordnung zu schaf-
fen. Mit der notwendigen Änderung des 
DüngG wurde begonnen. Zudem soll die ge-
nannte Änderung des DüngG u.a. ermögli-
chen, dass die Stoffstrombilanzierung ver-
pflichtend für alle von der Verordnung erfass-
ten Betriebe eingeführt wird. Die Stoffstrom-
bilanzverordnung soll im Anschluss an die Än-
derung des DüngG auch noch in diesem Jahr 
angepasst werden. Weiterhin ist von der EU-
Kommission im Oktober 2022 ein Vorschlag 
zur Überarbeitung der Kommunalabwasser-
richtlinie vorgelegt worden. Der Vorschlag 
enthält strengere Anforderungen an die 
Nährstoffemissionen in die Gewässer, so dass 
langfristig mit einer deutlichen Verbesserung 
der Einträge in die oberirdischen Gewässer 
gerechnet werden kann.  
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6.1.b Nitrat im Grundwasser  

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Im Jahr 2015 wurde der Grenzwert von 50 
Milligramm pro Liter an Nitrat an 19,0 % der 
Grundwassermessstellen des EUA-
Messnetzes überschritten. Trinkwasser darf 
aus Vorsorgegründen nicht mehr als 50 mg/l 
Nitrat enthalten; Grundwasser, das 50 mg/l 
Nitrat oder mehr enthält muss aufbereitet 
werden, wenn es als Trinkwasser verwendet 
werden soll. Seit dem Jahr 2008 ist der Anteil 
der Messstellen, die diesen Schwellenwert 
überschreiten, unverändert. Damit ist das 
Ziel, den Schwellenwert an allen Messstellen 
einzuhalten, nicht erreicht.  

2. Bisherige Maßnahmen 

Die Düngeverordnung wurde in 2017 und 
2020 umfassend angepasst und dabei die zu 
berücksichtigenden Auflagen bei der Dün-
gung stärker begrenzt.  

Ergänzend wurde in 2022 zur Reduktion des 
Stickstoffeintrags ins Grundwasser eine Neu-
fassung der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zur Ausweisung von mit Nitrat belaste-
ten und eutrophierten Gebieten (AVV GeA) 
erlassen. Die Länder haben die Bundesrege-
lungen in ihren Landesdüngeverordnungen 
entsprechend umgesetzt.  

Darüber hinaus ist in 2022 die Grundwasser-
verordnung in der Form angepasst worden, 
dass denitrifizierende Verhältnisse zukünftig 
berücksichtigt werden, um auch vorbeugend 
in Gebieten, in denen das Grundwasser be-
sonders mit Nitrat belastet ist, weitere entge-
genwirkende Maßnahmen einzuführen. 

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Über die bisherigen Maßnahmen hinaus ist 
beabsichtigt, im Rahmen der Änderung des 
Düngegesetzes die Rechtsgrundlage für ein 
Wirkungsmonitoring zur Düngeverordnung 
zu schaffen und damit die Datengrundlage zu 
erweitern. Mit der notwendigen Änderung 
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des DüngG wurde begonnen. Zudem soll die 
genannte Änderung des DüngG u.a. ermögli-
chen, dass die Stoffstrombilanzierung ver-
pflichtend für alle von der Verordnung erfass-

ten Betriebe eingeführt wird. Die Stoffstrom-
bilanzverordnung soll im Anschluss an die Än-
derung des DüngG auch noch in diesem Jahr 
angepasst werden.
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7.1.a Endenergieproduktivität  

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Insgesamt steigt die Endenergieproduktivität 
in Deutschland im Zeitverlauf. Nach einem 
leichten Rückgang des Indikators um 0,7 In-
dexpunkte im Jahr 2021 ist nach ersten vor-
läufigen Daten im Jahr 2022 (124,3) eine 
deutliche Steigerung um rd. 5 Indexpunkte im 
Vergleich zu 2021 zu erwarten. Die durch-
schnittliche jährliche Zunahme der Endener-
gieproduktivität um rund 1,6 Prozent seit 
2008 ist zwar noch zu gering, um den ange-
strebten Zielwert von 239 im Jahr 2050 zu er-
reichen. Hierfür wäre eine jährliche Steige-
rung um deutlich mehr als 2,1 Prozent not-
wendig. Der Trend des letzten Jahres sowie 
die zusätzlichen Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz im Rahmen der novellier-
ten EED (Europäische Energieeffizienzrichtli-
nie) und des Energieeffizienzgesetzes lassen 
jedoch auch für die nächsten Jahre eine deut-
liche Steigerung der Endenergieproduktivität 
erwarten. Eine belastbare Prognose, ob die 

neuen Instrumente zur Zielerreichung ausrei-
chen ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch 
nicht möglich. 

2. Bisherige Maßnahmen 

Die Energieeffizienzpolitik der Bundesregie-
rung basiert auf einem breiten Instrumenten-
mix für alle Sektoren, der auf dem Grundsatz 
„Beratung und Information, Fördern, Fordern 
und Forschen“ aufbaut. 

Dies beinhaltet im Gebäudebereich insbeson-
dere das Gebäudeenergieeffizienzgesetz 
(GEG), die Bundesförderung effiziente Ge-
bäude (BEG) sowie unterschiedliche Bera-
tungsprogramme zur Einsparung von Strom 
und Wärme aller Endverbrauchergruppen. 

Zur Senkung des Endenergieverbrauchs in In-
dustrie und Gewerbe trägt seit 2019 insbe-
sondere das Programm Energie- und Ressour-
ceneffizienz in der Wirtschaft (EEW) bei. 
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Daneben erfolgte 2021 der Einstieg in die 
CO2-Bepreisung von nicht ETS Sektoren über 
das Brennstoffemissionshandelsgesetz 
(BEHG). 

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Zukünftig muss, um die Ziele zur Steigerung 
der Endenergieproduktivität im Jahr 2030 zu 
erreichen, der Endenergieverbrauch noch 
stärker im Fokus der Energieeffizienz- und 
Einsparmaßnahmen stehen.  

Grundlage dafür ist eine konsequente Nut-
zung der enormen Effizienzpotentiale. Zu die-
sen zählen energetische Sanierungen von Ge-
bäuden und Quartieren, der Umstieg auf 
energieeffiziente Wärmeerzeugungsanlagen, 
wie insb. Wärmepumpen, und der Umstieg 
von fossilen auf erneuerbare Energien bei der 
Stromerzeugung. Ebenso bringt die Elektro-
mobilität erhebliche Effizienzgewinne, ge-
nauso wie Elektrifizierung der Prozesswärme-
erzeugung im Gewerbe, die Hebung von Effi-
zienzpotentialen bei industriellen Quer-
schnittstechnologien und die konsequente 
Nutzung von Abwärme. 

Um diese Potenziale zu heben werden die 
Energieeffizienzpolitiken und -maßnahmen 
aktuell an die ambitionierten Klimaschutz-
ziele der EU und Deutschlands angepasst. 

Übergeordnet wird die Steigerung der Ener-
gieeffizienz und Senkung des Energiever-
brauch über die neue novellierte europäische 
Energieeffizienzrichtlinie (EED) geregelt. Das 
Energieeffizienzgesetz dient der Umsetzung 
dieser Richtlinie und setzt erstmalig einen 
sektorübergreifenden Rahmen zur Steige-
rung der Energieeffizienz. Außerdem umfasst 
das Gesetz daneben auch konkrete Einspar-
maßnahmen über die Vorbildfunktion der öf-
fentlichen Hand und den verstärkten Einsatz 
von Energie- und Umweltmanagementsyste-
men. Das Gesetz benennt zudem Energieeffi-
zienz- und Abwärmeanforderungen an Re-
chenzentren und Maßgaben zur Verbesse-
rung der Vermeidung und Verwendung von 
Abwärme. 

Daneben werden bestehende Maßnahmen 
der Energieeffizienzpolitik konsequent für 
das Ziel der Klimaneutralität weiterentwi-
ckelt: 

Eine Novelle der Bundesförderung für Ener-
gie- und Ressourceneffizienz in der Wirt-
schaft (EEW) tritt im Mai 2023 in Kraft. Mit 
der Novelle werden insbesondere die klima-
neutrale Prozesswärmenutzung, die Förde-
rung von kleinen Unternehmen und der För-
derwettbewerb gestärkt. 

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) wird eben-
falls novelliert mit der Anforderung ab 2024 
neu eingebaute Heizungen mit mind. 65 % er-
neuerbaren Energien zu betreiben. Über den 
Einbau von Wärmepumpen, die diesen Anfor-
derungen entsprechen, ist mit einer deutli-
chen Steigerung der Energieeffizienz zu rech-
nen.  

Parallel zur GEG-Reform wird die Bundesför-
derung effiziente Gebäude (BEG) novelliert 
um die neuen ordnungsrechtlichen Pflichten 
sozial abzufedern und zu begleiten mit einem 
Schwerpunkt auf Sanierungen. 

Die Förderung der Energieberatung für alle 
Endverbrauchergruppen zu den Themen 
Energiesparen, Energieeffizienz und Ausbau 
Erneuerbarer Energien wird fortgesetzt und 
verstärkt.  

Über die Kampagne „80 Mio. gemeinsam für 
Energiewechsel“ wird darüber hinaus eine 
breite Akzeptanz für die erforderlichen Maß-
nahmen und den Transformationsprozess hin 
zu einer klimaneutralen Gesellschaft geschaf-
fen. Themen der Kampagne sind Energiespa-
ren sowie Steigerung der Energieeffizienz und 
der Ausbau erneuerbarer Energien. 

Auch im Verkehrsbereich soll über vielfältige 
Maßnahmen im Personen- und Lastverkehr 
die Energieeffizienz gesteigert und der End-
energiebedarf gesenkt werden. 
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7.2.a. Anteil erneuerbarer Energien am Brutto-Endenergiever-
brauch 

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Bei der Energieerzeugung konnte im Jahr 
2022 mit 20,3 Prozent etwas mehr als ein 
Fünftel des gesamten Brutto-Endenergiever-
brauchs aus erneuerbaren Energien gewon-
nen werden. Dieser Anteil stellt im Vergleich 
zu 2021 eine Steigerung um 1,5 Prozent-
punkte dar, bedingt durch günstigere Witte-
rung und einen anziehenden Zubau an erneu-
erbaren Energien. Mit weiter steigenden In-
vestitionen in den Zubau neuer Anlagen so-
wie der Entwicklung und dem Einsatz neuer 
Technologien, z. B. für die Zwischenspeiche-
rung oder Produktion, Transport und Nut-
zung von grünem Wasserstoff, wird der Anteil 
erneuerbarer Energien in den kommenden 
Jahren wieder erkennbar zunehmen.  

2. Bisherige Maßnahmen 

Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist 
das Rückgrat der Steigerung des Anteils der 
erneuerbaren Energien am Bruttoendener-
gieverbrauch. Zum Ausbau erneuerbarer 
Energien sei auf bisherige Maßnahmen zur 
Erhöhung des Anteils des Stroms aus erneu-
erbaren Energiequellen am Bruttostromver-
brauch im off-Track-Bericht zu Indikator 
7.2.b. verwiesen. 

Die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Ener-
gien im Gebäudebereich basiert auf einem 
Mix aus ordnungsrechtlichen Vorgaben sowie 
finanziellen Anreizen. Neben dem Erreichen 
der Klimaschutzziele, zielt der Umstieg auf er-
neuerbare Energien auch auf die Sicherung 
einer unabhängigen und dauerhaft bezahlba-
ren Wärmeversorgung ab. Bestehende Maß-
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nahmen werden im off-Track Bericht zu Indi-
kator 13.1.a (Treibhausgasemissionen) dar-
gestellt.  

Im Verkehrssektor dient die Verlängerung 
des Umweltbonus bis 2024 zur Beanreizung 
von rein batterie-elektrischen Fahrzeugen 
der Erhöhung des Anteils erneuerbarer Ener-
gien. Die zunehmende Elektrifizierung des 
Verkehrs wird dabei von der Erhöhung des 
Anteils des Stroms aus erneuerbaren Energie-
quellen am Bruttostromverbrauch begleitet. 

Die Energieeffizienzpolitik der Bundesregie-
rung basiert auf einem breiten Instrumenten-
mix für alle Sektoren, der auf dem Grundsatz 
„Beratung und Information, Fördern, Fordern 
und Forschen“ aufbaut. Bestehende Maßnah-
men zur Erhöhung der Energieeffizienz wer-
den im off-Track Bericht 7.1.a. zu Endenergie-
produktivität aufgeführt.  

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Zum Ausbau erneuerbarer Energien sei auf 
die geplanten Maßnahmen zur Erhöhung des 

Anteils des Stroms aus erneuerbaren Energie-
quellen am Bruttostromverbrauch im off-
Track-Bericht zu Indikator 7.2.b. verwiesen. 

Weitere geplante Maßnahmen für die stär-
kere Nutzung erneuerbarer Energien im Ge-
bäude- und Transportbereich werden im off-
Track Bericht zu Indikator 13.1.a (Treibhaus-
gasemissionen) dargestellt. 

Um die ambitionierten Ziele zur deutlichen 
Erhöhung des Brutto-Endenergieverbrauchs 
aus erneuerbaren Energien zu erreichen ist 
neben dem verstärkten Ausbau erneuerbarer 
Energien eine deutliche Senkung des Energie-
verbrauchs notwendig. Dazu muss insbeson-
dere der Endenergieverbrauch noch stärker 
im Fokus der Energieeffizienz- und Einspar-
maßnahmen stehen. Geplante weitere Maß-
nahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz 
werden im off-Track Bericht 7.1.a. zu End-
energieproduktivität aufgeführt. 
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7.2.b. Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen am Brut-
tostromverbrauch 

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Der Anteil der erneuerbaren Energien am 
Bruttostromverbrauch ist im Jahr 2022 mit 
46,2 Prozent gegenüber 2021 um deutliche 5 
Prozentpunkte gestiegen.  

Dies ist auf wesentlich günstigere Windbedin-
gungen in Kombination mit einer überdurch-
schnittlichen Anzahl an Sonnenstunden und 
einem großen Zuwachs an Photovoltaikanla-
gen bei gleichzeitigem Rückgang des Gesamt-
stromverbrauchs im Jahr 2022 zurückzufüh-
ren.  

2. Bisherige Maßnahmen 

Die am 7. Juli im BT i.R.d. Energiesofortmaß-
nahmenpakets verabschiedeten Gesetze set-
zen erste Maßnahmen des Klimaschutz-So-
fortprogramms um und beschleunigen die 

Energiewende und den Ausbau der erneuer-
baren Energien: 

• EEG-Novelle (u.a. Grundsatz, dass der EE-
Ausbau im überragenden öffentlichen In-
teresse ist und der öffentlichen Sicherheit 
dient; mit der Vollendung des Kohleaus-
stiegs wird THG-Neutralität im Stromsek-
tor angestrebt; 80% EE-Anteil bis 2030; Er-
höhung der Ausschreibungs-mengen bis 
2030) 

• Windenergie-auf-See-Gesetz (Anhebung 
Ausbauziele; Neugestaltung des Aus-
schreibungsdesigns) 

• EnWG-Novelle mit Änderungen BBPlG und 
NABEG (Verankerung der Treibhausgas-
neutralität; Erweiterung des Fokus bei der 
Netzplanung (Zielbild Klimaneutralitäts-
netz); Beschleunigung des Netzausbaus) 
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Weitere Maßnahmen wurden ebenfalls im 
Bundestag beschlossen: 

• Wind-an-Land-Gesetz mit Windflächenbe-
darfsgesetz zur Umsetzung des 2%-Flä-
chenziels für Windenergie an Land (Folge-
änderungen im BauGB zu den Rechtsfol-
gen der Zielverfehlung im WindBG, zur 
Planungsvereinfachung und zur Länder-
öffnungsklausel sowie Regelungen zum 
Monitoring des Flächenziels im EEG) 

• Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatschG) zur Beschleunigung des natur-
verträglichen Ausbaus der Windenergie 
an Land (Genehmigungsverfahren verein-
facht) 

• EU-Notfallverordnung und ihre Umset-
zung im Rahmen der ROG-Novelle zur Be-
schleunigung von Genehmigungsverfah-
ren (am 3.3. im BT und Brat beschlossen, 
Inkrafttreten nach Verkündung) 

• Darüber hinaus Beseitigung zahlreicher 
Hürden, u.a. durch die Förderung von Bür-
gerenergie (Start des Förderprogramms 
für Bürgerenergiegesellschaften für Wind 
an Land war 1. Januar 2023). 

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Energiesektor 

• Windenergie-an-Land-Strategie: soll die 
Herausforderungen auf dem Weg zu ca. 
160 GW Windleistung bis 2035 darstellen 
und aufzeigen, welche Weichen in wel-
chen Handlungsfeldern gestellt werden 
müssen, um die Ziele zu erreichen. Darin 
werden sich auch die zahlreichen Maß-
nahmen wiederfinden, die bereits 2022 
auf den Weg gebracht wurden. All diese 
Maßnahmen werden den Wind-Ausbau 
beschleunigen, auch wenn sich die Wir-
kung der Maßnahmen erst in den kom-
menden Monaten zeigt. 

• PV-Strategie: Abbau von Hürden und 
Hemmnissen im Bereich der Photovoltaik. 
Darlegen von strategischen Zielen und 
notwendigen Weichenstellungen, um 
Ausbauziele bei PV bis 2035 zu erreichen. 
Geplant ist, vor der parlamentarischen 
Sommerpause ein Solarpaket I vorlegen. 
Das Solarpaket I wird Maßnahmen enthal-
ten um Freiflächen- und Dachanlagen-PV 
stärker zu erschließen, Mieterstrom brei-
ter zugänglich zu machen, Netzanschlüsse 
zu beschleunigen und insg. die Bürokratie 
zu verschlanken. 
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8.1.Gesamtrohstoffproduktivität 

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

In der Neuauflage der Deutschen Nachhaltig-
keitsstrategie von 2016 hat sich die Bundes-
regierung für das weitere Wachstum der Ge-
samtrohstoffproduktivität ein neues Ziel ge-
setzt: Das durchschnittliche jährliche Wachs-
tum der Jahre 2000 bis 2010 von rund 1,6 % 
soll bis ins Jahr 2030 fortgesetzt werden 
(BReg 2016). Das Wachstum von 2010 bis 
2018 lag jedoch nur bei etwa 1,0 % pro Jahr 
und damit derzeit unter dem Zielpfad der 
Nachhaltigkeitsstrategie. Diese Off-Track Si-
tuation wurde erst erkennbar, nachdem das 
Statistische Bundesamt methodische Anpas-
sungen der Berechnungen vorgenommen 
hat. In der Folge weichen die Zeitreihen ab 
2010 von bisher veröffentlichten Zahlen ab. 
Merkliche Veränderungen treten insbeson-
dere bei der Rohstoffgruppe Erze auf. Nähere 
Erläuterungen sind der Umweltökonomi-
schen Gesamtrechnung (UGR) zu entnehmen 
(Destatis 2021, S.3).  

2. Bisherige Maßnahmen 

Die Bunderegierung hat erstmals 2012 mit 
dem Deutschen Ressourceneffizienzpro-
gramm Maßnahmen zur Steigerung der Res-
sourceneffizienz entlang der Wertschöp-
fungskette, also von der Rohstoffgewinnung, 
über Produktgestaltung, Produktion und Kon-
sum bis hin zur Kreislaufwirtschaft, beschlos-
sen. Das Programm wurde 2016 und 2020 
fortgeschrieben. Im Rahmen der Fortschrei-
bungen wurden jeweils aktuelle Herausforde-
rungen aufgegriffen, um die Wirksamkeit des 
Programms zu verbessern. Die zweite Fort-
schreibung Progress III hat über hundert 
Maßnahmen aufgelegt, mit denen die Roh-
stoffproduktivität weiter gesteigert werden 
soll und betrachtet erstmals unter anderem 
auch die Themen ressourceneffiziente Mobi-
lität sowie Potenziale und Risiken der Digita-
lisierung für die Ressourceneffizienz. Die 
Wirksamkeit der Maßnahmen kann bislang 
noch nicht beurteilt werden 
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3. Geplante weitere Maßnahmen 

Die Bundesregierung wird eine Nationale 
Kreislaufwirtschaftsstrategie (NKWS) erarbei-
ten. Die NKWS soll den Zielen der Deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie dienen, Ressourcen 
zu schonen und Ressourcen sparsam und ef-
fizient zu nutzen. Im Rahmen der NKWS wer-
den zentrale Stoffströme und Produktgrup-
pen analysiert und dafür zielorientierte Maß-
nahmen entwickelt. Die Maßnahmen sollen 
insbesondere darauf gerichtet sein, Marktbe-
dingungen für Sekundärrohstoffe zu verbes-
sern, um dadurch ihren Anteil am Rohstoffe-
insatz deutlich zu steigern, sowie Ressour-
ceneffizienz und eine auf hohe Lebensdauer 
sowie auf Reparierbarkeit und Zirkularität ab-
zielende Produktgestaltung voranzubringen. 

Die Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie 
soll für eine bessere Wirksamkeit Ziele und 
Maßnahmen zum zirkulären Wirtschaften 
und zur Ressourcenschonung aus allen rele-
vanten Strategien zusammenführen. Die Ziele 

und Maßnahmen des Deutschen Ressour-
ceneffizienzprogramms (ProgRess) werden 
integriert und weiterentwickelt.  

Wichtige Beiträge für zirkuläres Wirtschaften 
und für die Zielsetzungen der DNS resultieren 
u.a. aus der Nationale Bioökonomiestrategie 
(NBÖS), die auf eine zirkuläre Bioökonomie 
zielt und die natürliche Kreislauffähigkeit bio-
gener Ressourcen ins Zentrum rückt, die Na-
tionale Biomassestrategie (NABIS), welche 
die Rahmenbedingungen für eine nachhal-
tige, ressourceneffiziente und klimaschutz-
wirksame Biomasseerzeugung und -nutzung 
schaffen wird (Vorrang stofflicher Nutzung, 
Kaskadennutzungen, Kreislaufführung von bi-
ogenem Kohlenstoff usw.) und die Nationale 
Leichtbaustrategie, welche u.a. die verbes-
serte Kreislauffähigkeit und Rezyklierbarkeit 
im Bereich Leichtbau adressieren und das Po-
tenzial materialeffizienter, nachhaltiger 
Leichtbautechnologien für Klima- und Res-
sourcenschutz aktivieren wird.  
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8.2.a/b Staatsdefizit und Strukturelles Defizit 

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

In den Jahren 2012 bis 2019 war der Staats-
haushalt von Bund, Ländern, Gemeinden und 
Sozialversicherungen (einschließlich Extra-
haushalte) annähernd ausgeglichen und das 
sogenannte mittelfristige Haushaltsziel 
(strukturelles Defizit von maximal 0,5 % des 
Bruttoinlandsprodukts – BIP) sowie das Krite-
rium eines Staatsdefizits von höchstens 3 % 
der jährlichen Wirtschaftsleistung wurden 
durchgängig erreicht. Der Staatshaushalt 
wies in den Jahren 2020/2021 infolge von 
Steuermindereinnahmen und den finanziel-
len Auswirkungen der Maßnahmen zur Be-
kämpfung der COVID-19-Pandemie ein ge-
samtstaatliches Finanzierungsdefizit ober-
halb der im Stabilitäts- und Wachstumspakt 
(SWP) definierten 3 %-Grenze aus.  

Mit der so genannten Allgemeinen Ausweich-
klausel kann bei einem schweren Konjunktur-
abschwung im Euro-Währungsgebiet oder in 

der EU insgesamt vorübergehend von be-
stimmten SWP-Vorgaben abgewichen wer-
den, solange die mittelfristige Tragfähigkeit 
der öffentlichen Finanzen nicht gefährdet 
wird. Diese Klausel wurde erstmalig im März 
2020 und in der Folge für die Jahre 2021 und 
2022 aktiviert.  

Der gesamtstaatliche Maastricht-Finanzie-
rungssaldo verbesserte sich 2022 gegenüber 
dem Vorjahr von -3,7 % des BIP auf -2,6 % des 
BIP. Die gesamtstaatliche Defizitquote 
Deutschlands lag damit nach den Abweichun-
gen in den Jahren 2020 und 2021 wieder un-
ter der 3 %-Obergrenze der europäischen 
Verträge.  

Im Jahr 2023 würde sich der Finanzierungs-
saldo laut Projektion im Deutschen Stabili-
tätsprogramm 2023 auf –4 ¼ % des BIP ver-
schlechtern. Zu dieser Defizitquote trägt der 
WSF-Energie rund 3 % des BIP bei - ohne die-
sen läge der Finanzierungssaldo 2023 bei 
rund -1 ¼ % des BIP. Das projizierte Defizit ist 
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daher vor dem Hintergrund der hohen Unsi-
cherheit über die tatsächlichen Ausgaben des 
WSF-Energie zu sehen und mutmaßlich als 
Obergrenze zu interpretieren. Im Jahr 2024 
fällt die Defizitquote in der Projektion wieder 
unter die 3 %-Grenze. In den Folgejahren 
würde sich der Finanzierungsaldo dann 
schrittweise auf rund -¾ % des BIP verbes-
sern. 

Der strukturelle, d.h. um konjunkturelle und 
Einmaleffekte bereinigte, Saldo lag im Jahr 
2022 bei -1,8 % des BIP. Als Einmaleffekte 
wurden im Jahr 2022 die Vermögenstransfers 
an Uniper und SEFE in Höhe von insgesamt 
26,6 Mrd. Euro gewertet. Im Jahr 2023 würde 
sich der strukturelle Saldo auf -3 ¼ % des BIP 
verschlechtern. Hierbei wurde um die geplan-
ten Kapitalmaßnahmen im WSF-Energie von 
rund 15 Mrd. Euro als Einmalmaßnahme be-
reinigt. Die Konjunkturkomponente trüge im 
Jahr 2023 rund ½ % des BIP zum Defizit bei. 
Ohne den WSF-Energie würde der struktu-
relle Saldo bei rund -¾ % des BIP liegen.  

In den Folgejahren wird sich der strukturelle 
Saldo gemäß Projektion schrittweise verbes-
sern auf rund -¾ % des BIP, nahe dem mittel-
fristigen Haushaltsziel Deutschlands von -
0,5 % des BIP. 

Die Vorgabe, auf dem Anpassungspfad hin 
zum mittelfristigen Haushaltsziel das struktu-
relle Defizit als Richtwert um 0,5 Prozent-
punkte pro Jahr abzubauen, hält Deutschland 
im Durchschnitt der Jahre 2024 bis 2026 (in 
denen der präventive Arm des SWP wieder in 
Kraft sein soll) ein. 

2. Bisherige Maßnahmen 

Nach drei Jahren des krisenbedingten Aus-
nahmezustands bewegt sich der Bundeshaus-
halt für das Jahr 2023 wieder innerhalb der 
Regelgrenze der grundgesetzlich verankerten 
Schuldenbremse, was zu einer stärkeren Pri-
orisierung von Ausgaben führt. Gleichzeitig 
wird zusätzlicher Inflationsdruck durch eine 
zu expansive Ausrichtung der Finanzpolitik 
vermieden. Damit wird die Handlungsfähig-
keit der Finanzpolitik auch unter unvorherge-
sehenen Umständen gewährleistet und die 

Tragfähigkeit der öffentlichen Haushalte ge-
stärkt. 

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Das erhöhte gesamtstaatliche Defizit ist in 
starkem Ausmaß auf die temporären Maß-
nahmen zur Bewältigung der Energiekrise in 
Folge des russischen Angriffskriegs gegen die 
Ukraine zurückzuführen. Diese sind unab-
dingbar, um private Haushalte und Unterneh-
men – bei Beibehaltung von Anreizen zum 
Energiesparen – gezielt zu entlasten und die 
Energieversorgung sicherzustellen. Auf diese 
Weise werden Schäden für die deutsche 
Volkswirtschaft weitgehend vermieden, die 
mit signifikanten Verlusten an Wohlstand und 
Arbeitsplätzen einhergingen. 

Um die Handlungsfähigkeit in künftigen Kri-
sen und angesichts der großen mittel- und 
langfristigen Herausforderungen zu sichern, 
vollzieht die deutsche Finanzpolitik nach drei 
Jahren des krisenbedingten Ausnahmezu-
stands 2023 einen wichtigen Schritt in die fi-
nanzpolitische Normalität. Die Rückkehr zur 
regulären Kreditobergrenze der deutschen 
Schuldenregel ist ein starkes Signal für die 
Verlässlichkeit sowie die Solidität der deut-
schen Finanzpolitik. Die deutsche Finanzpoli-
tik wird mit der geltenden Finanzplanung die-
sen Kurs durch konsequente Priorisierung 
von Zukunftsinvestitionen fortsetzen und den 
Modus der fiskalischen Expansion verlassen. 
Gleichzeitig vermeidet die Bundesregierung 
im Einklang mit den einschlägigen Empfeh-
lungen auf internationaler und europäischer 
Ebene eine zu expansive Ausrichtung der Fi-
nanzpolitik. 

Priorisierung, effektive Konsolidierung und 
der Wiederaufbau von Risikopuffern sind da-
her Kernelemente der Finanz- und Haushalts-
politik. Damit schafft die Bundesregierung die 
Grundlage für eine Rückkehr zu geringeren 
Defiziten und infolge dessen einer Senkung 
der Schuldenstandsquote und sichert so die 
künftige Handlungsfähigkeit des Staates an-
gesichts großer mittel- und langfristiger Her-
ausforderungen. 
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8.2.c Schuldenstand 

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

In den Jahren 2013 bis 2019 ging die Schul-
denstandsquote (Schuldenstand in % des BIP) 
kontinuierlich zurück. Zum Ende des Jahres 
2019 betrug sie 59,6 %. Damit wurde der Re-
ferenzwert des Maastricht-Vertrags von 60 % 
erstmals seit dem Jahr 2002 wieder unter-
schritten. Der Rückgang der Schuldenstands-
quote in den Jahren vor Ausbruch der 
Corona-Pandemie hat dazu beigetragen, auf 
die Herausforderungen durch die Corona-
Pandemie entschlossen und kraftvoll reagie-
ren zu können, ohne die Tragfähigkeit der 
Staatsfinanzen zu gefährden. Infolge der 
Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie 
stieg die Schuldenstandsquote schließlich auf 
69,3 % zum Ende des Jahres 2021. Im vergan-
genen Jahr ist die Schuldenstandsquote trotz 
eines gesamtstaatlichen Finanzierungsdefi-
zits deutlich auf 66,3 % gesunken. Ursächlich 
waren im Wesentlichen zwei Effekte: Zum ei-
nen überstieg die Kreditaufnahme am Kapi-
talmarkt im Jahr 2021 aufgrund der unsiche-
ren Haushaltssituation den kassenmäßigen 

Bedarf, was die Neuverschuldung im Jahr 
2022 verminderte, zum anderen verringerte 
der hohe nominale BIP-Zuwachs im Jahr 2022 
für sich betrachtet die Schuldenstandsquote 
deutlich. 

Laut Projektion wird die Schuldenstands-
quote im laufenden Jahr zunächst wieder auf 
rund 67 ¾ % des BIP ansteigen. Dieser Anstieg 
geht ganz wesentlich auf die infolge des rus-
sischen Angriffskriegs gegen die Ukraine er-
griffenen Maßnahmen zur Stabilisierung der 
Energieversorgung und Entlastung von priva-
ten Haushalten und Unternehmen in der 
Energiekrise zurück. Dabei wirken sich auch 
Kreditaufnahmen des WSF für Darlehens-
vergaben der KfW im Rahmen von Liquiditäts-
hilfen und sonstigen Maßnahmen aus. Zu-
sätzlich sind auch eigenfinanzierte Maßnah-
men der KfW schuldenstandswirksam, sofern 
es sich um Auftragsgeschäfte für den Bund 
handelt. 

Für die kommenden Jahre wird dann ein kon-
tinuierlicher Rückgang erwartet. Zum Ende 
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der Programmperiode des Stabilitätspro-
gramms im Jahr 2026 geht die Bundesregie-
rung aktuell von einer Schuldenstandsquote 
von rund 65 ½ % des BIP aus. Eine einfache 
Fortschreibung ergibt, dass die Schulden-
standsquote im Jahr 2031 die 60 %-Grenze 
wieder unterschreiten würde (Annahmen: 
BIP-Zuwachs (Fortschreibung auf Basis Jahre-
sprojektion der Bundesregierung) nominal 
+2,9 % pro Jahr, strukturelles Staatsdefizit ab 
2028 entsprechend Vorgaben des Europäi-
schen Stabilitäts- und Wachstumspakts: jähr-
licher Abbau um 0,5 % des BIP, bis mittelfris-
tiges Haushaltsziel von 0,5 % des BIP erreicht 
ist). 

2. Bisherige Maßnahmen 

Die Schuldenstandsquote wird sowohl von 
der Situation der öffentlichen Haushalte als 
auch von der wirtschaftlichen Entwicklung 
beeinflusst. Der Indikator setzt dabei die Be-
standsgröße Schuldenstand ins Verhältnis zur 
Stromgröße BIP.  

Die sowohl zur Bekämpfung der Pandemie als 
auch zur Bewältigung der Energiekrise in 
Folge des russischen Angriffskriegs gegen die 
Ukraine ergriffenen Maßnahmen dienen der 
gesamtwirtschaftlichen Stärkung und Stabili-
sierung. Letztlich hat die Stabilisierungspolitik 
so einem noch stärkeren Anstieg der Schul-
denstandsquote entgegengewirkt.  

Mit der Rückkehr zur regulären Kreditober-
grenze der Schuldenregel ab dem Jahr 2023 

vollzieht die Bundesregierung einen notwen-
digen Schritt in die finanzpolitische Normali-
tät. Damit wird zusätzlicher Preisdruck durch 
eine zu expansive Ausrichtung der Finanzpo-
litik vermieden im Einklang mit internationa-
len und europäischen Empfehlungen. Das 
stärkt die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen 
und sichert Vertrauen. 

Investive Ausgaben und die damit verbunde-
nen Wachstumsimpulse tragen dazu bei, öf-
fentliche Haushalte krisenresilienter zu ma-
chen. Im Bundeshaushalt 2023 und Finanz-
plan bis 2026 werden stabile Finanzen, Kri-
senbewältigung und Zukunftsinvestitionen 
bei einer wirkungsvollen Priorisierung öffent-
licher Ausgaben verbunden. Damit schafft die 
Bundesregierung die Grundlage für eine 
Rückkehr zu einer geringeren Schulden-
standsquote und sichert so die künftige 
Handlungsfähigkeit des Staats. 

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Eine solide und wachstumsorientierte Finanz-
politik leistet einen wesentlichen Beitrag zur 
Sicherung nachhaltiger Staatsfinanzen. Die 
grundgesetzliche Schuldenregel bietet hier-
für den geeigneten Rahmen. Die langfristige 
Einhaltung der Schuldenregel durch Bund 
und Länder wird eine nachhaltige Rückfüh-
rung der Schuldenstandsquote ermöglichen 
und damit zu einer nachhaltigen Sicherung 
beitragen. 
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8.6. Mitglieder des Textilbündnisses 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Die Multi-Stakeholder-Initiative „Bündnis für 
nachhaltige Textilien“ wurde 2014 gegrün-
det. Das Textilbündnis strebt an, die sozialen, 
ökologischen und ökonomischen Rahmenbe-
dingungen in den Produktionsländern zu ver-
bessern. Daher wurde in den Anfangsjahren 
angestrebt, die Anzahl der Mitglieder des 
Textilbündnisses bis 2030 signifikant zu stei-
gern.  

Im Gründungsjahr 2014 sind dem Textilbünd-
nis 59 Mitglieder beigetreten. Bis Ende 2016 
hat sich die Anzahl der Mitglieder mit einem 
Höchststand von 188 Mitgliedern mehr als 
verdreifacht. Die Steigerung des Ambitionsni-
veaus im Bündnis ab 2017 hat zu einer Verän-
derung der Mitgliedschaft geführt. Es hat so-
wohl Ausschlüsse als auch Austritte gegeben, 
die letztlich mit der Einführung von ver-
pflichtenden Anforderungen zusammenhän-
gen. So war es ab 2017 unabdingbar, regel-
mäßig über die Umsetzung der Bündnisziele 

zu berichten. Mitglieder, die ihren Berichts-
pflichten nicht nachgekommen sind, wurden 
in Folge ausgeschlossen.  Mitglieder haben 
mit Verweis auch auf den Aufwand ihren Aus-
tritt erklärt, sodass sich die Anzahl der Mit-
glieder Ende Dezember 2022 auf insgesamt 
128 belief. 

Von den ursprünglichen Gründungsmitglie-
dern (Zeitraum Oktober bis November 2014) 
waren bis Ende Dezember 2022 noch 30 Mit-
glieder im Textilbündnis. Im Jahr 2022 stabili-
sierte sich die Zahl merklich und es gab mehr 
Beitritte (12) als Austritte (5). Ende Dezember 
2022 waren 76 der 128 Mitglieder (60 %) als 
Unternehmen klassifiziert, wobei Acht ihren 
Hauptsitz nicht in Deutschland hatten. 

2. Bisherige Maßnahmen 

Das Textilbündnis hat sich in den vergange-
nen Jahren als Lern- und Dialogplattform 
etabliert und sein Angebot an den Bedarfen 
der Branche und Mitgliedschaft ausgerichtet. 
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Entstanden sind eine Vielzahl an Handrei-
chungen, Leitfäden und Online-Trainings zu 
Themen wie verantwortungsvollen Einkaufs-
praktiken, Chemikaliensicherheit oder der 
Durchführung einer Risikoanalyse. Austausch 
und Lernen finden auch in Workshops und 
verschiedenen Arbeits- und Projektgruppen 
statt. Einige dieser Angebote stehen exklusiv 
den Bündnismitgliedern zur Verfügung. Sie 
profitieren vom Netzwerk und der gegensei-
tigen Unterstützung im Bündnis. Diese Argu-
mente für eine Mitgliedschaft betont das Tex-
tilbündnis auch nach außen, um neue Mitglie-
der zu werben.  

Im Rahmen des jährlichen Arbeitstreffens 
und der Mitgliederversammlung treffen sich 
alle Mitglieder. Bei diesen zwei großen Veran-
staltungen gibt es Workshops, um gemein-
sam die Entwicklung und Umsetzung von Pro-
jekten vor Ort voranzutreiben oder Themen 
weiterzuentwickeln. Stets wurden auch inte-
ressierte Unternehmen und Organisationen 
eingeladen, damit sie die Arbeit des Textil-
bündnisses kennlernen und um sie für eine 
Mitgliedschaft zu gewinnen. 

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Die Steigerung der Anzahl der Mitglieder 
steht bei der Weiterentwicklung des Textil-
bündnisses nicht mehr im Vordergrund. Im 
September 2022 wurde die Neuausrichtung 
des Textilbündnisses beschlossen. Ziel der 
Neuausrichtung ist es, den positiven Beitrag 
des Bündnisses zum Wandel hin zu einer 
nachhaltigeren und verantwortungsvolleren 
Textil- und Bekleidungsbranche vor dem Hin-
tergrund sich weiter entwickelnder Rahmen-
bedingungen (z.B. Lieferkettensorgfalts-
pflichtengesetz, EU-Textilstrategie) auch in 

Zukunft zu ermöglichen. Der Wissens- und Er-
fahrungsaustausch zwischen den Mitgliedern 
sowie die gemeinsame Entwicklung und Um-
setzung von Projekten in Produktionsländern 
stehen zukünftig im Mittelpunkt. Im Rahmen 
dieser Neuausrichtung ist nicht alleine die An-
zahl der Mitglieder für den Erfolg des Textil-
bündnisses entscheidend, sondern vielmehr 
der Umfang und die Qualität des Mitglie-
derengagements. Über die verpflichtende 
Teilnahme an Projekten des gemeinsamen 
Engagements in Produktionsländern wird das 
Ambitionsniveau deutlich gesteigert und 
gleichzeitig mehr Möglichkeiten für Mitglie-
der eröffnet, sich entsprechend der Ergeb-
nisse ihrer Risikoanalyse passgenau mit öf-
fentlicher Unterstützung zu engagieren. 

Das Textilbündnis wird die in Abschnitt 2 be-
schriebenen Maßnahmen fortführen und an 
die veränderten Rahmenbedingungen anpas-
sen. Darüber hinaus werden die Kooperatio-
nen mit anderen Initiativen auf europäischer 
und internationaler Ebene intensiviert und 
ausgebaut, um die Attraktivität der Mitglied-
schaft für international aufgestellte Unter-
nehmen zu erhöhen. 

Angesichts der Neuausrichtung des Textil-
bündnisses ist der bestehende, quantitativ 
ausgerichtete Indikator 8.6. nicht mehr aus-
sagekräftig. Derzeit wird die Entwicklung ei-
nes Indikators geprüft, welcher weitere Wirt-
schaftssektoren über den Textilbereich hin-
aus betrachtet und sich – auf Grundlage des 
Nationalen Aktionsplans Wirtschaft und 
Menschenrechte - weiterhin eng am Ansatz 
menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten ori-
entiert. 
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9.1.a Private und öffentliche Ausgaben für Forschung und Entwick-
lung 

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Das im Koalitionsvertrag von 2018 formu-
lierte Ziel, dass Bund, Länder, Kommunen und 
die Wirtschaft bis zum Jahr 2025 gemeinsam 
mindestens 3,5 % des Bruttoinlandsprodukts 
für Forschung und Entwicklung (FuE) aufwen-
den, wurde 2021 im Koalitionsvertrag zur 20. 
LP fortgeschrieben.  

Dieses Ziel wurde auch in die Zukunftsstrate-
gie Forschung und Innovation aufgenommen, 
welche am 8. Februar 2023 vom Kabinett ver-
abschiedet wurde. Die Zukunftsstrategie ist 
für die 20. LP angelegt und folgt damit auf die 
Hightech-Strategie. 

Das Jahr 2021 war aufgrund der Covid-19-
Pandemie weiterhin von wirtschaftlichen Un-
sicherheiten geprägt. Jedoch deutet sich in 
den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten 
der Unternehmen eine Erholung vom Krisen-
jahr 2020 an. Nach vorläufigen Berechnungen 

für das Berichtsjahr 2021 sind die FuE-Ausga-
ben insgesamt (Wirtschaft, Staat, Hochschu-
len) um 5,6 % auf 112,6 Mrd. Euro gestiegen. 

Die positive Entwicklung spiegelt sich jedoch 
nicht in der FuE-Quote wider, da das Brutto-
inlandsprodukt in einer ähnlichen Größen-
ordnung angestiegen ist wie die FuE-Ausga-
ben. Die FuE-Quote in 2021 bleibt mit 3,13 % 
auf dem Niveau des Vorjahres und damit et-
was unter dem Wert vor Beginn der Covid-19-
Pandemie (3,17 % in 2019). 

Die Entwicklung der FuE-Ausgaben und somit 
auch die Erreichung des 3,5%-Ziels ist abhän-
gig von der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung. Welche Auswirkungen der russische An-
griffskrieg auf die Ukraine und die damit ver-
bundene Energiekrise auf die FuE-Aktivitäten 
der Wirtschaft haben, ist noch nicht abseh-
bar. Um das 3,5%-Ziel zu erreichen, muss sich 
in den verbleibenden Jahren (bis 2025) ein 
deutlicher Wachstumspfad einstellen.  
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2. Bisherige Maßnahmen 

Die Erreichung des 3,5%-Ziels ist nur in sehr 
begrenztem Maße durch Maßnahmen des 
BMBF bzw. des Bundes beeinflussbar. Die 
FuE-Ausgaben des Bundes beliefen sich im 
Jahr 2020 auf rd. 20,7 Mrd. Euro (Ist). Vergli-
chen mit 2019 (Ist: rd. 18,7 Mrd. Euro) bedeu-
tet dies eine Steigerung um ca. 1,9 Mrd. Euro. 
Im Vergleich zum Jahr 2000 erhöhten sich die 
FuE-Ausgaben (Ist) des Bundes um rd. 144 %. 

Exemplarisch seien hier zwei wichtige Einzel-
maßnahmen im Bereich des BMBF darge-
stellt: 

Die vom Bundesforschungsministerium und 
Bundeswirtschaftsministerium im Dezember 
2019 gemeinsam gegründete Agentur für 
Sprunginnovationen (SPRIND) identifiziert 
und fördert gezielt Ideen mit dem Potential 
für eine Sprunginnovation in Deutschland. 
Damit liefert sie starke Impulse in Wirtschaft 
und Wissenschaft und unterstützt herausra-
gende Akteure darin, solche Ideen in Einzel-
projekten oder auch im gegenseitigen Wett-
bewerb weiterzuentwickeln. In einem Um-
feld beschleunigter Innovationsprozesse 
stellt sich die Entwicklung und Förderung von 
Sprunginnovationen, die stets auch mit ei-
nem hohen Risiko des Scheiterns verbunden 
sind, als essentiell dar. Die SPRIND ist insofern 
eine gezielte Erweiterung des Förderinstru-
mentariums der Bundesregierung und unter-
streicht in besonderem Maße den Mehrwert 
von Investitionen in Forschung und Entwick-
lung, mit dem Ziel, dass diese auch am Markt 
zur Marktreife weiterentwickelt werden kön-
nen. 

Als neues Instrument wurde zudem die steu-
erliche FuE-Förderung eingeführt: Unterneh-
men haben seit dem 1. Januar 2020 die Mög-

lichkeit, eine Forschungszulage zu beantra-
gen. Die steuerliche Förderung tritt dabei ne-
ben die gut ausgebaute Projektförderland-
schaft und soll den Investitionsstandort 
Deutschland stärken und die Forschungsakti-
vitäten insbesondere kleiner und mittlerer 
Unternehmen anregen. 

Darüber hinaus bilden die bereitgestellten 
Haushaltsmittel die finanzielle Grundlage für 
die Finanzierung des deutschen Wissen-
schaftssystems (u. a. Pakt für Forschung und 
Innovation), der Projektförderung und der 
Forschungsinfrastrukturen. 

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Mit der geplanten Gründung der Deutschen 
Agentur für Transfer und Innovation (DATI) 
sollen neue Transfernetzwerke und Partner-
schaften mit anderen Wissenschaftseinrich-
tungen, Unternehmen, zivilgesellschaftlichen 
Akteuren oder der öffentlichen Verwaltung 
auf- und ausgebaut werden, um Forschungs-
ergebnisse wirkungsvoller in die ökonomi-
sche und gesellschaftliche Anwendung und 
Verbreitung zu tragen. Die DATI soll helfen, 
neue Akteure zu gewinnen und neue Innova-
tionspotentiale zu heben. Nicht nur die Inves-
titionen in die DATI selbst, sondern auch die 
daraus folgenden sind ein wichtiger Baustein 
zur Erreichung des 3,5% Ziels. 

Zudem soll durch die Weiterentwicklung der 
Agentur für Sprunginnovationen (SPRIND) 
deren Attraktivität für Innovatorinnen und In-
novatoren weiter erhöht und ihre Agilität und 
Möglichkeiten erweitert werden. Dies soll 
durch eine Verbesserung der rechtlichen und 
finanziellen Rahmenbedingungen für die 
SPRIND geschehen. So soll im Sinne der Errei-
chung des 3,5%-Ziels die Wirkung Ihrer FuE-
Ausgaben und entsprechender (Folge-) Aus-
gaben am Markt weiter erhöht werden. 

.  
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10.1. Ausländische Schulabsolventinnen und Schulabsolventen 

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Im Jahr 2021 lag der Anteil der ausländischen 
Schulabsolventinnen und -absolventen, die 
mindestens einen Hauptschulabschluss er-
reicht haben, gemessen an allen ausländi-
schen Schulabgängerinnen und -abgängern 
sowie Schulabsolventinnen und -absolven-
ten, bei 84,3 %. Damit hat sich der Anteil ge-
genüber dem Vorjahreswert verschlechtert. 
Betrachtet man die geschlechtsspezifischen 
Anteile, so lag der Anteil der ausländischen 
Absolventinnen bei 87,4 %, während der An-
teil der Absolventen mit 81,6 % geringer aus-
fiel. Der Anteil deutscher Schulabsolventin-
nen und -absolventen, die mindestens einen 
Hauptschulabschluss erreicht haben, lag zu-
letzt bei 94,9 % und ist somit annähernd 
stabil. Der Abstand zwischen dem Anteil aus-
ländischer gegenüber dem Anteil deutscher 
Schulabsolventinnen und -absolventen war 
2013 mit 6,1 Prozentpunkten auf dem bislang 
niedrigsten Stand, hat sich aber in den ver-
gangenen Jahren wieder erhöht und lag 2021 
bei 10,6 Prozentpunkten. 

Das Ziel, den Anteil ausländischer Schulabsol-
ventinnen und -absolventen, die mindestens 
einen Hauptschulabschluss erreichen, zu er-
höhen, wurde in 2021 also ebenso verfehlt 
wie das Ziel, den Anteil an die Quote deut-
scher Schulabsolventinnen und -absolventen 
anzugleichen. 

Betrachtet man zusätzlich die erreichten Ab-
schlüsse, so lässt sich feststellen, dass 30,7 % 
der ausländischen Schulabsolventinnen und -
absolventen allgemeinbildender Schulen des 
Jahrgangs 2021 einen Hauptschulabschluss 
erwarben, 39,9 % beendeten die Schule mit 
einem mittleren Abschluss und 13,7 % er-
reichten die Fachhochschulreife oder die all-
gemeine Hochschulreife. Bei den deutschen 
Schulabsolventinnen und -absolventen er-
warben 14,3 % einen Hauptschulabschluss, 
43,9 % einen mittleren Abschluss und 36,7 % 
die Fachhochschulreife oder die allgemeine 
Hochschulreife. Insbesondere bei den höhe-
ren Bildungsabschlüssen sind demnach die 
ausländischen Jugendlichen im Vergleich zu 
den deutschen deutlich unterrepräsentiert.  
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2. Bisherige Maßnahmen 

Gute deutsche Sprachkenntnisse sind Vo-
raussetzung für sowohl qualifizierte Schulab-
schlüsse als auch für arbeitsmarktliche und 
allgemein gesellschaftliche Teilhabe. 2005 
wurden daher die Integrationskurse für Zu-
wanderinnen und Zuwanderer eingeführt, an 
denen bis Jahresende 2022 fast 2,9 Mio. 
Menschen teilgenommen haben. In der Ab-
schlussprüfung haben seit 2012 mehr ca. 60 
% aller Prüfungsteilnehmerinnen und -teil-
nehmer das Niveau B1 des Gemeinsamen Eu-
ropäischen Referenzrahmens zur Beschrei-
bung von Sprachkompetenzen (GER) nachge-
wiesen, weitere rd. 29% der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer erreichten darüber hinaus 
das darunterliegende Sprachniveau (A2 GER). 
Flankierend bietet das mit Förderung des 
BMBF aufgebaute vhs-Lernportal (www.vhs-
lernportal.de) im Lernbereich „Deutsch-
kurse“ ein vollumfängliches Online-Lernange-
bot für den Erwerb der deutschen Sprache bis 
zum Niveau B2, das auf den Curricula der In-
tegrations- und Berufssprachkurse des Bun-
desamts für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) basiert.  

Um gerade auch geflüchteten Kindern gleich 
bei ihrer Ankunft in Deutschland einen Zu-
gang zur deutschen Sprache zu eröffnen, un-
terstützt das Projekt „Lesestart: Weil uns Le-
sen weiterbringt. Ein Projekt für Kinder mit 
Fluchterfahrung“ von 2022—2024 null- bis 
zehnjährige Kinder mit Fluchterfahrung beim 
spielerischen Erstkontakt mit der deutschen 
Sprache. Über die Lese(früh)förderung von 
Kindern mit Fluchterfahrung leistet das Pro-
jekt einen substanziellen Beitrag zu ihrer er-
folgreichen Integration und damit zu einem 
gelingenden Lebens- und Bildungsweg. 

Die Maßnahmen der Bundesregierung zielen 
im Weiteren auf die Übergänge im Bildungs-
system und größere Durchlässigkeit zwischen 
den verschiedenen Bildungsgängen, auf die 
Förderung von Abschluss- und Aufstiegsmög-
lichkeiten, die Verbesserung der Rahmenbe-
dingungen für Bildung und gleichberechtigte 
Teilhabe sowie auf die Schaffung von Grund-
lagen für bildungspolitische Steuerung. Der 
Bund setzt auch – entsprechend der grundge-
setzlichen Zuständigkeit – Schwerpunkte im 

Bereich der beruflichen Bildung und bei au-
ßerschulischen Bildungsangeboten. Mit vie-
len seinen Angeboten folgt der Bund dem 
Grundsatz des Mainstreaming, das heißt, die 
Maßnahmen richten sich nicht ausschließlich 
an Personen mit Migrationshintergrund, be-
rücksichtigen aber ihre besonderen Problem-
lagen. 

Die Bundesmaßnahmen richten sich bei-
spielsweise auf die gezielte Unterstützung 
von abschlussgefährdeten Schülerinnen und 
Schülern sowie schulverweigernden Jugendli-
chen. Die Förderinitiative „Abschluss und An-
schluss – Bildungsketten bis zum Ausbil-
dungsabschluss“ von BMBF und BMAS zu-
sammen mit der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) und den Ländern umfasst unter anderem 
Potenzialanalysen, das Berufsorientierungs-
programm (BOP), Berufseinstiegsbegleitung, 
die Initiative „Verhinderung von Ausbildungs-
abbrüchen“ (VerA) und das Programm „Be-
rufsorientierung für Flüchtlinge“ (BOF). Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund nutzen 
die Angebote intensiv. 

Seit Ende 2018 ist auch die Koordinierungs-
stelle Ausbildung und Migration (KAUSA) Teil 
der Initiative Bildungsketten. Von 2013 bis 
2022 haben die KAUSA-Servicestellen ca. 
26.500 Jugendliche mit Migrationshinter-
grund sowie rund 9.500 Unternehmen zur du-
alen Ausbildung beraten. Die KAUSA-
Servicestellen liefen in 2022 aus, die Beratung 
übernehmen nun die KAUSA-Landesstellen. 
Ein weiteres Ziel von KAUSA ist es, die vorhan-
denen Netzwerke zu stärken und gemeinsam 
mit Migrantenorganisationen, Elternverei-
nen, Institutionen der Berufsbildung, Politik 
und Wirtschaftsverbänden Strategien zu ent-
wickeln und Strukturen zu verankern, die 
nachhaltig die gleichberechtigte Ausbildungs-
beteiligung aller Jugendlichen ermöglichen. 
Das durch das BMWK geförderte Programm 
„Willkommenslotsen“ richtet sich darüber 
hinaus schwerpunktmäßig an Unternehmen, 
um die erfolgreiche Integration von (jungen) 
Geflüchteten in Ausbildung und den Arbeits-
markt zu unterstützen. 

Darüber hinaus fördert das BMBF mit dem 
Programm „Kultur macht stark. Bündnisse für 
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Bildung“ Projekte der außerschulischen kul-
turellen Bildung für Kinder und Jugendliche, 
die wenig Zugang zu entsprechenden Ange-
boten haben. Die Projekte werden bundes-
weit von lokalen Bündnissen für Bildung 
durchgeführt. Kinder und Jugendliche mit 
Migrationsgeschichte zählen vielfach zu den 
Teilnehmenden. 

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Die bisherigen Maßnahmen werden in den 
genannten Bereichen weitergeführt, weiter-
entwickelt und ausgebaut. 

Zusätzlich unterstützt das BMBF im Rahmen 
des ESF Plus-Förderprogramms „Integration 
durch Bildung“ die Entwicklung praxistaugli-
cher Lösungsansätze zum nachhaltigen Ab-
bau von Zugangs- und Teilhabebarrieren im 
Bildungssystem. Gefördert werden soll trans-
ferfähige Forschung mit und für die Bildungs-
praxis, die dazu beiträgt, Diversitätssensibili-
tät in der Bildung nachhaltig zu erhöhen und 

Empowerment zu ermöglichen. Dadurch 
möchte das BMBF die Bildungschancen für 
Menschen mit Migrationsgeschichte in 
Deutschland verbessern, gerade auch mit 
Blick auf die Zielgruppe der Mädchen und 
Frauen. 

Weiterhin unterstützt das BMBF in der För-
derperiode 2021—2027 des Europäischen 
Sozialfonds Plus die Kommunen mit dem Pro-
gramm „Bildungskommunen“ mit zusätzli-
chen Ressourcen. Landkreise und kreisfreie 
Städte etablieren und stärken durch die För-
derung ein datenbasiertes kommunales Bil-
dungsmanagement, vernetzen ihre Bildungs-
landschaften analog-digital und vertiefen sie 
in wichtigen Zukunftsfeldern. So können im 
Schwerpunktthema Integration eine genau-
ere Passung und zielführende Steuerung von 
Bildungsangebot und -nachfrage, eine bes-
sere Vernetzung und Kooperation der Bil-
dungsakteure sowie eine höhere Transparenz 
über bestehende Angebote erreicht werden. 

 



- 41 - 

... 

11.1.c Einwohner je Siedlungs- und Verkehrsfläche  
(Siedlungsdichte)  

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Der Indikator „Siedlungsdichte“ soll Informa-
tionen zur Effizienz der Siedlungsflächennut-
zung veranschaulichen und Erfolge beim Ver-
zicht von Flächenneuinanspruchnahmen im 
gemeindlichen Außenbereich aufzeigen. 

Von 2000 bis Ende 2010 nahm die Siedlungs-
dichte sowohl in ländlichen als auch in nicht 
ländlichen Regionen kontinuierlich ab. Dabei 
war in nicht ländlichen Regionen der absolute 
Rückgang leicht geringer als in den ländlichen 
Regionen. Relativ betrachtet, bedingt durch 
die deutlich geringere Siedlungsdichte in den 
ländlichen Regionen, fiel der Rückgang in den 
ländlichen Regionen mit 11 % deutlich stärker 
aus als in den nicht ländlichen Regionen mit 4 
%.  

Seit 2012 sind unterschiedliche Entwicklun-
gen zwischen den ländlichen und den nicht 

ländlichen Regionen zu beobachten. In den 
nicht ländlichen Regionen stieg die Siedlungs-
dichte konstant von 3.251 Einwohnerinnen 
und Einwohnern je Quadratkilometer (2012) 
auf einen Wert von 3.330 (2016) an. In den 
ländlichen Regionen hingegen setzte sich der 
Rückgang der Siedlungsdichte bis 2014 abge-
schwächt fort (auf 1.210 Einwohnerinnen und 
Einwohner je Quadratkilometer). Im Jahr 
2015 war allerdings ein Anstieg auf 1.218 Ein-
wohnerinnen und Einwohner zu verzeichnen, 
der vermutlich auf den Bevölkerungszuwachs 
durch den Zuzug von Flüchtlingen zurückzu-
führen ist und sich 2021 auf 1.193 Einwohne-
rinnen und Einwohner abschwächte.  

Werden die Entwicklungen der Einwohner-
zahl und der Siedlungs- und Verkehrsfläche 
einzeln betrachtet, so zeigen sich deutliche 
Unterschiede zwischen ländlichen und nicht 
ländlichen Regionen. Zwischen 2000 und 
2015 stieg die Siedlungs- und Verkehrsfläche 
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sowohl in ländlichen als auch in nicht ländli-
chen Regionen an, allerdings mit 13 bzw. 8 % 
in unterschiedlichem Umfang. Nachdem die 
Bevölkerungszahl in den ländlichen Regionen 
Anfang des Jahrtausends noch leicht anstieg, 
verringerte sie sich danach bis 2010 um rund 
2,3 %, um dann bis 2021 wieder um 2,2% zu 
steigen. In den nicht ländlichen Regionen hin-
gegen stieg die Einwohnerzahl sowohl zwi-
schen 2000 und 2010 (um 1,7 %) als auch zwi-
schen 2011 und 2021 (um 5,6 %) an. Die Aus-
wirkungen der Inanspruchnahme zusätzlicher 
Siedlungs- und Verkehrsflächen wurden des-
halb in ländlichen Regionen durch den Rück-
gang der Bevölkerungszahl verstärkt. 

2. Bisherige Maßnahmen 

Die erfreuliche Stabilisierung und Verbesse-
rung der Siedlungsdichte in den nicht ländli-
chen Räumen zeigt, dass dort der Grundsatz 
„Innen vor Außenentwicklung“, der in der 
BauGB-Novelle 2013 verankert wurde, Wir-
kung zeigt. Die Novelle führte u.a. die Pflicht 
ein, bei der Aufstellung eines Bauleitplans zu 
begründen, warum eine Inanspruchnahme 
von Freiflächen notwendig ist. Dazu gehört, 
dass Kommunen nachweisen sollen, welche 
Innenentwicklungspotenziale sie haben.  

Die vielen kleinen Einzelanstrengungen der 
Kommunen, ihre Siedlungskörper kompakt zu 
halten – wie sie z.B. in Informationsschriften, 
Leitfäden und Unterstützungstools des Bun-
des zum flächensparenden Bauen und zur In-
nenentwicklung propagiert werden, um wei-
teren Flächenverbrauch zu vermeiden – 
schlagen sich nun offenbar wie erhofft in der 
Statistik der nicht ländlichen Räume nieder. 
Dort ist seit einigen Jahren erkennbar, dass 
der Flächenverbrauch die Bevölkerungsent-
wicklung nicht mehr übersteigt und dass sich 
die angestrebte Stabilisierung der Siedlungs-
dichte dort seit 2018 konstant auf einem gu-
ten Weg befindet, obgleich es minimale 
Schwankungen gibt. 

Für den ländlichen Raum gilt diese Beobach-
tung so nicht. Dort sank die Siedlungsdichte – 
mit Ausnahme des Jahres 2015 – seit 2000. In 
vielen ländlichen Kommunen werden trotz 
Bevölkerungsschwund auch weiterhin im 

Übermaß neue Flächen im Außenbereich be-
baut. Damit sinkt die Auslastung der Infra-
struktur. Statt den Innenbereich zu entwi-
ckeln wird noch immer in erheblichem Maße 
eine Angebotsplanung nach dem „Prinzip 
Hoffnung“ betrieben, um durch Ausweisung 
von Wohn- und Gewerbebauland Menschen 
ins Gemeindegebiet „anzulocken“. Dabei ist 
der Anteil der Verkehrsflächen zur Erschlie-
ßung nicht zu vernachlässigen. Innenentwick-
lungskonzepte – nicht zuletzt auch zur Vitali-
sierung von verödeten Dorfkernen – werden 
weiterhin zu wenig bzw. zu wenig konsequent 
verfolgt. Die Auswirkungen des bis 2022 be-
fristeten § 13b BauGB, der angesichts der 
Wohnungsnot das Bauen im Außenbereich 
vorübergehend erleichtern sollte, sind zu be-
obachten und werden überhaupt erst in den 
Statistiken der kommenden Jahre als mögli-
cher Zuwachs aufscheinen.  

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Ergänzend zur Weiterverfolgung der bisheri-
gen Ansätze (Erfassung der Innenentwick-
lungspotenziale und konsequente Verfolgung 
der Innenentwicklung) wird geprüft, ob und 
inwieweit die Siedlungsentwicklung künftig 
stärker bei mittleren und kleinen Zentren 
(Marktgemeinden) erfolgen sollte. Gestärkt 
werden könnten Gemeinden mit einer Größe 
um 5.000 Einwohner, denen zentralörtliche 
Versorgungs- und Entwicklungsfunktionen 
noch nicht zugesprochen werden. So zeigt die 
Baulandumfrage 2020 die flächenbezogen 
größten Baulandpotentiale in den ländlichen 
Gemeinden. Ein Kleinstadtbericht des BBSR 
(2021) zeigt deren Rolle zur Sicherung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse auf, eine Klein-
stadtakademie wurde pilotiert. Die Attraktivi-
tät und damit Lebensfähigkeit von Marktge-
meinden könnte gezielt verbessert werden. 
Dies würde gleichzeitig den heute noch weit 
verbreiteten Flächenverbrauch in den Ge-
meindeteilen außerhalb der zentralen Lagen, 
d.h. im Umland der Marktgemeinden, be-
grenzen.  

Des Weiteren können quantifizierte Vorga-
ben zur Verringerung der Flächenneuinan-
spruchnahme positiv steuernde Wirkung ent-
falten, wie sie die 2017 modifizierte Regelung 
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des § 2 Absatz 2 Nr.6 Satz 3 des Raumord-
nungsgesetzes vorsieht und wie sie im bun-
desweiten Modellversuch zum Flächenzertifi-
katehandel diskutiert wurden.  

Das Umweltbundesamt lotet in einem For-
schungsvorhaben seit 2019 die raumordneri-
schen Ausgestaltungsmöglichkeiten aus. Seit-
dem haben sich in einem fortlaufenden Dia-
logprozess Fachleute aus Bund, Ländern und 
Kommunen in mittlerweile acht Dialogveran-

staltungen intensiv über Instrumente des Flä-
chensparens ausgetauscht um möglichst ver-
bindliche Zielvereinbarungen zwischen den 
Beteiligten auf politischer Ebene in dieser Le-
gislaturperiode vorzubereiten. Das Bundesin-
stitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung er-
probt zudem in Modellregionen die Nutzung 
innovativer Ansätze zur regionalen Steuerung 
der Flächeninanspruchnahme um auf aktu-
elle Trends und Entwicklungen der Flächenin-
anspruchnahme einzugehen. 
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11.2.a Endenergieverbrauch im Güterverkehr  

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Auf Basis der Annahmen der vom BMDV er-
stellten gleitenden Langfrist-Verkehrsprog-
nose wird der Verkehr bis 2051 überall in 
Deutschland zunehmen, besonders stark im 
Güterbereich. Im Vergleich zu 2019, dem letz-
ten Jahr vor der Corona-Pandemie, steigt hier 
die Verkehrsleistung um die Hälfte – von 679 
auf 990 Milliarden Tonnenkilometer. Der 
LKW bleibt dabei das dominierende Ver-
kehrsmittel und nimmt an Bedeutung weiter 
zu (+54 Prozent Zuwachs auf der Straße). Der 
Güterverkehr auf der Schiene legt um ein 
Drittel zu, während die Wasserstraße stag-
niert. 

Der Personenverkehr wird nach der Prognose 
um 13 Prozent auf fast 1 400 Milliarden Per-
sonenkilometer in 2051 ansteigen. Bei den 
einzelnen Verkehrsträgern gibt es starke Zu-
wächse, beim Bahn- und Luftverkehr von 
über 50 Prozent, während der Straßenver-
kehr nur geringfügig wächst. Mehr als zwei 

Drittel aller Wege werden im motorisierten 
Individualverkehr zurückgelegt.  

Tritt die in der Verkehrsprognose unterstellte 
Entwicklung ein, werden die Ziele 11.2.a) und 
11.2 b) nicht erreicht werden können. Die tat-
sächliche Entwicklung des Personen- und Gü-
terverkehrs kann allerdings abhängig von den 
getroffenen Maßnahmen und Rahmenbedin-
gungen von der Prognose abweichen. 

Vor dem Hintergrund des Klimaschutzes so-
wie der Sicherstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse in Stadt und Land ist eine An-
triebswende allein nicht ausreichend. Zusätz-
lich sind verstärkte Maßnahmen der Ver-
kehrsvermeidung, die geteilte Nutzung von 
Verkehrsmitteln sowie der Verkehrsverlage-
rung erforderlich. 

2. Bisherige Maßnahmen 

Der Bund hat eine Offensive für den Radver-
kehr eröffnet. Er investiert in die klima-
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freundliche Schiene und hat die Unterstüt-
zung für den Öffentlichen Personennahver-
kehr (ÖPNV) verbessert. Über das Regionali-
sierungsgesetz stellt der Bund den Ländern 
jährlich Mittel für den öffentlichen Personen-
nahverkehr zur Verfügung, im Jahr 2023 sind 
dies rd. 10,9 Mrd. Euro. Des Weiteren ist die 
Förderung alternativer Antriebe einschließ-
lich der dazu gehörenden Lade- und Tankinf-
rastruktur und Erzeugung alternativer Kraft-
stoffe intensiviert worden. Auch wird die Ent-
wicklung integrierter und intermodaler Mobi-
litätsplattformen vorangetrieben, mit wel-
cher Reisen über verschiedene Verkehrsträ-
ger hinweg geplant, gebucht und bezahlt 
werden können. In 2023 stehen rund 18,9 
Mrd. Euro für Investitionen in die Bundesver-
kehrsinfrastruktur zur Verfügung. Mit dem 
Paket zukunftsfähige Autobahnbrücken und 
der sukzessiven Sanierung von Hochleis-
tungskorridoren bei der Schiene geht der 
Bund den großen Nachholbedarf bei der Ver-
kehrsinfrastruktur an. 

3. Geplante weitere Maßnahmen 

• Der Investitionsbedarf der DB AG in Höhe 
von rund 45 Milliarden Euro soll u.a. 
durch den Einsatz von anteiligen Einnah-
men aus dem CO2-Zuschlag der Lkw-Maut 
gedeckt werden, die ganz überwiegend 
für Investitionen für die Schiene genutzt 
werden. 

• Das Bestandsnetzes Schiene wird ge-
stärkt und digitalisiert.  

• Es erfolgt eine Stärkung des Schienengü-
terverkehrs, indem hier die anteilige För-
derung der Trassenpreise fortgesetzt 
wird, Innovationen im Bereich Digitali-
sierung, Automatisierung und Fahrzeug-
technik im Schienengüterverkehr ver-
mehrt erfolgen und der Einzelwagenver-
kehrs noch mehr entlastet wird.  

• Durch Ausrollen des digitalen Kapazitäts-
managements soll die Nutzung der Kapa-
zität und Infrastruktur des Bundes we-
sentlich gesteigert werden, zweitens soll 
die ETCS-Fahrzeugausrüstung ausgewei-

tet und drittens die Technologien des Di-
gitalen Bahnsystems (DBS) eingeführt 
werden.  

• Der bedarfsgerechte Ausbau von KV-
Terminals öffentlicher Unternehmen an 
ausgewählten Standorten, deren Aus-
bauumfang nicht im aktuellen Bedarfs-
plan enthalten ist, wird fortgeführt. 

• Das Maßnahmenpaket „Ausbauinitiative 
Radverkehrsinfrastruktur – aktive Mobi-
lität“ soll den Ausbau der Radverkehrsin-
frastruktur mitsamt der erforderlichen 
Kommunikations- und Begleitmaßnah-
men sowie des Fußverkehr fördern und 
finanzieren. 

• Mit der Einführung des Deutschland-Ti-
ckets hat der Bund den Impuls für eine 
deutlich höhere Nachfrage im ÖPNV ge-
geben. Um einer entsprechenden Nach-
frage gerecht zu werden, ist das ÖPNV-
Angebot, insbesondere auch in suburba-
nen und ländlichen Räumen weiter aus-
zubauen und attraktiver zu gestalten.  

• Zum 1. Januar 2024 werden eine CO2-
Differenzierung der Lkw-Maut und ein 
CO2-Aufschlag in Höhe von 200 Euro pro 
Tonne CO2 eingeführt. Emissionsfreie 
Lkw werden bis Ende 2025 von der Infra-
strukturgebühr befreit, anschließend 
werden lediglich 25 Prozent des regulä-
ren Satzes erhoben. Des Weiteren wird 
die Lkw-Mautpflichtgrenze zum 1. Ja-
nuar 2024 abgesenkt, sodass grundsätz-
lich alle Nutzfahrzeuge mit mehr als 3,5 
Tonnen technisch zulässiger Gesamt-
masse in die Gebührenerhebung einbe-
zogen sind.  

Die Bundesregierung strebt an, dass bis 2030 
in Deutschland 15 Millionen vollelektrische 
Fahrzeuge zugelassen sind. Hierbei bedarf es 
insbesondere eines schnellen und flächende-
ckenden Ausbaus an Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge. Der Masterplan Ladeinfra-
struktur II stellt sicher, dass der für die Errei-
chung der Klimaziele erforderliche Ausbau 
der Ladeinfrastruktur erreicht wird. 
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12.1.a Marktanteil von Produkten mit staatlichen Umweltzeichen  

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Zwischen 2012 und 2020 stieg der Marktan-
teil von Produkten mit staatlichen Umwelt-
zeichen von 3,6 auf 13,4 %. Das entspricht ei-
nem Umsatz von insgesamt 44,9 Milliarden 
Euro im Jahr 2020.  

Mit 5,5 Prozentpunkten ist der Indikator ge-
genüber 2019 – nach Jahren des Rückgangs 
bzw. der Stagnation – deutlich angestiegen. 
Grund hierfür ist im Wesentlichen der Anstieg 
des Marktanteils von A+-Pkw von 10,0 % auf 
27,5 % durch die umfassende staatliche För-
derung von E-Pkw. Auch Biolebensmittel ver-
zeichneten mit einem Anstieg von etwa ei-
nem Prozentpunkt auf 6,7 Prozent ihren bis-
her höchsten Zugewinn beim Marktanteil, 
was sich im Indikator aufgrund der hohen 
Umsatzrelevanz von Lebensmitteln deutlich 
niederschlägt. Bei den Haushaltsgroßgeräten 
stagnieren inzwischen die Werte der effizien-

testen Produkte bei Kühl- und Gefriergerä-
ten, Waschmaschinen und Geschirrspülern o-
der wachsen nur noch wenige Prozentpunkte 
(Wäschetrockner, Dunstabzugshauben). Be-
sonders problematisch ist die Entwicklung bei 
Fernsehgeräten, bei denen der Marktanteil 
von A++-Geräten auf sehr niedrigem Niveau 
(0,5 %) stagniert. Bei den Hygienepapieren 
sinken die Marktanteile im sechsten Jahr in 
Folge auf nur noch 11,9 % bei Privathaushal-
ten. Innerhalb der verschiedenen Produkt-
gruppen unterscheiden sich die Marktanteile 
teilweise deutlich. Beispiel Haushaltsgeräte: 
Waschmaschinen mit der höchsten Effizienz-
klasse hatten zuletzt einen Marktanteil von 
86 %. Bei Elektroherden und Backöfen oder 
bei Klimageräten hatte die höchste Effizienz-
klasse hingegen einen Anteil von unter 1 %. 

2. Bisherige Maßnahmen 

Mit Kaufprämien für E-Autos und der Förde-
rung von Ladesäulen wurde die Markteinfüh-
rung von E-Autos beschleunigt.  
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Die Einführung der neuen und einheitlichen 
Energieverbrauchskennzeichnung (Neuska-
lierung auf die Klassen A bis G) für die ersten 
Produktgruppen im Jahr 2021 wurde mit ent-
sprechender Öffentlichkeitsarbeit begleitet. 

Um die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln v. 
a. in der Außer-Haus-Verpflegung zu erhö-
hen, wurde zusätzlich zu bestehenden Infor-
mationsangeboten (wie das Informationspor-
tal ökolandbau.de) u. a. die Initiative „BioBi-
tte – Mehr Bio in öffentlichen Küchen“ gestar-
tet und Ende 2022 durch die Richtlinie zur 
Förderung der Beratung von Unternehmen 
der Außer-Haus-Verpflegung zum vermehr-
ten Einsatz von Produkten des ökologischen 
Landbaus (RIBE AHV) ergänzt (s. auch 2.1.b 
Ökologischer Landbau).   

Um den Bekanntheitsgrad des Blauen Engels 
zu verbreitern und Verbraucherinnen und 
Verbraucher zu sensibilisieren, wurde die Öf-
fentlichkeitsarbeit mit einem Bündel von 
Maßnahmen fortgeführt.  

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Auf EU-Ebene sollen mehrere Rechtsände-
rungen dafür sorgen, dass Greenwashing be-
kämpft und Umweltaussagen und Siegel ver-
lässlicher werden. Hierzu wird derzeit eine 
neue Richtlinie zu ökologischen Umweltaus-
sagen und Ökosiegeln verhandelt. Verschärft 
werden soll auch das EU-Wettbewerbsrecht 
mit der Folge, dass gegen für Verbraucherin-
nen und Verbraucher irreführende grüne 
Werbeaussagen oder Siegel besser als bislang 
vorgegangen werden kann. Die Bundesregie-
rung setzt sich dafür ein, dass so mehr Klar-
heit für Verbraucherinnen und Verbraucher 

geschaffen wird und sie sich leichter als bis-
her für nachhaltige Produkte entscheiden 
können. Ziel ist auch, dass anerkannte Siegel 
mit hohem Anspruchsniveau als solche bes-
ser wahrgenommen werden und nicht gegen 
unlautere Konkurrenz bestehen müssen. 

Mit der zum 1. Januar in Kraft getretenen re-
formierten Förderrichtlinie für den Umwelt-
bonus wird die Förderung der Elektromobili-
tät stärker auf den Klimaschutz ausgerichtet.  

Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, den 
Flächenanteil des Öko-Landbaus an der land-
wirtschaftlichen Gesamtfläche bis 2030 auf 
30 % zu erhöhen. Um dieses Ziel zu erreichen, 
sind ein Bündel gut aufeinander abgestimm-
ter Maßnahmen erforderlich. Als wesentlich 
wird die Steigerung der Nachfrage nach Bio-
Lebensmittel angesehen, die wiederum zur 
Erreichung des Indikatorziels 12.1.a beiträgt. 
(Näheres s. 2.1.b Ökologischer Landbau)  

Um weitere Fortschritte beim Ziel zu errei-
chen, ist auch eine konsequente Umsetzung 
der Ziele für eine klimaneutrale Bundesver-
waltung sowie eine konsequente Ausrichtung 
der Beschaffung des Bundes an Nachhaltig-
keitszielen anzustreben. 

Auch bei der Verausgabung von Fördermit-
teln und Beihilfen durch die Zuwendungs-
empfänger bzw. Auftragnehmer sollten Krite-
rien für eine klimaneutrale und nachhaltige 
Beschaffung nach Möglichkeit und soweit mit 
EU-Recht vereinbar berücksichtigt werden. 
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12.1.ba Globale Umweltinanspruchnahme durch den Konsum pri-
vater Haushalte – Rohstoffeinsatz 

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Der Indikator 12.1 ba „Globale Umweltinan-
spruchnahme durch den Konsum privater 
Haushalte – Rohstoffeinsatz“ stagniert zwi-
schen 2010 und 2018 auf hohem Niveau. Eine 
Entwicklung in die gewünschte Richtung – ein 
sinkender Rohstoffeinsatz – ist über den Zeit-
raum der bislang verfügbaren Daten bis 2018 
nicht sichtbar. 

Innerhalb der verschiedenen Rohstoffgrup-
pen sind durchaus Veränderungen sichtbar: 
So ist der Verbrauch fossiler Energieträger bis 
2018 gegenüber 2010 um 8% und die Ver-
wendung von Biomasse um 4% zurückgegan-
gen, während der Einsatz von Erzen nahezu 
gleichgeblieben ist. Im Gegenzug ist aller-
dings der Einsatz sonstiger mineralischer 
Rohstoffe wie Sand, Kies, Natursteine stark 
um 35% angestiegen.  

Der größte Teil der Rohstoffe fließt in die Be-
darfsfelder Ernährung, Wohnen und Mobili-
tät.  

Die Art der genutzten Rohstoffe ist in den ver-
schiedenen Bedarfsfeldern sehr unterschied-
lich. Während bei der Ernährung biotische 
Rohstoffe dominieren, liegt in den Bedarfsfel-
dern Wohnen und Mobilität der Schwerpunkt 
auf dem Verbrauch fossiler Rohstoffe. 

2. Bisherige Maßnahmen 

Die Reduzierung des Rohstoffeinsatzes im Be-
reich der Privathaushalte ist Gegenstand ver-
schiedener politischer Programme, insbeson-
dere des Deutschen Ressourceneffizienzpro-
gramms sowie des Abfallvermeidungspro-
gramms (AVP) und des Nationalen Pro-
gramms für nachhaltigen Konsum (NPNK).  

Im Deutschen Ressourceneffizienzprogramm 
III – 2020 bis 2023 sind für die Bedürfnisfelder 
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Bauen, Arbeiten und Wohnen, Mobilität so-
wie Informations- und Kommunikationstech-
nik – Digitalisierung der Gesellschaft jeweils 
Maßnahmen zur Ressourcenschonung im All-
tag (Kapitel 5.6) benannt. Hierzu zählen im 
Bereich Bauen und Wohnen städteplaneri-
sche und Infrastrukturmaßnahmen sowie 
Maßnahmen zu den eingesetzten Bauproduk-
ten und Baustoffen, insbesondere zur Förde-
rung des Einsatzes von Sekundärrohstoffen. 
Im Bereich der Mobilität enthält das Pro-
gramm Maßnahmen sowohl zu ressourcen-
schonenden Infrastrukturen und Wegepla-
nung als auch zur Stärkung ressourcen- und 
klimaschonender Mobilitätsformen wie des 
ÖPNV, des Rad- und Fußverkehrs sowie von 
Sharing-Modellen.  

Des Weiteren enthalten das Abfallvermei-
dungsprogramm, das nationale Programm 
für nachhaltigen Konsum sowie die Nationale 
Strategie zur Reduzierung der Lebensmittel-
verschwendung Maßnahmen, die sich in ei-
nem sinkenden Rohstoffeinsatz niederschla-
gen können.  

Durch Sensibilisierung der Verbraucherinnen 
und Verbraucher, mit Hilfe von Aktionen, Pro-
jekten und Kampagnen, soll bis 2030 die Le-
bensmittel- und die damit einhergehende 
Rohstoffverschwendung pro Kopf auf Han-
dels- und Verbraucherebene halbiert wer-
den. Auch im Bereich wirtschaftlicher Ver-
braucherschutz werden Verbraucherinnen 
und Verbraucher durch verschiedene Maß-
nahmen über Möglichkeiten für einen nach-
haltigeren und damit ressourcenschonende-

ren  Konsum informiert. Darüber hinaus die-
nen Maßnahmen des Klimaschutzes im Be-
reich privater Haushalte auch in fast allen Fäl-
len der Einsparung von Rohstoffen, insbeson-
dere, wenn fossile Energieträger eingespart 
werden (vgl. hierzu Maßnahmen im Kapitel 
7). 

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Wie erwähnt sind Klimaschutzmaßnahmen, 
die für eine Reduktion des Treibhausgasaus-
stoßes durch den Konsum sorgen, meist auch 
Maßnahmen für den Ressourcenschutz. Die 
derzeit diskutierten Maßnahmen v.a. im Ge-
bäudebereich z.B. für den Umstieg von Öl- 
und Gasheizungen auf Systeme, die regene-
rative Energien nutzen, ist auch relevant für 
die Senkung des Rohstoffeinsatzes. 

Derzeit wird, wie im Koalitionsvertrag 2021 
vereinbart, eine nationale Kreislaufwirt-
schaftsstrategie sowie eine nationale Biomas-
sestrategie (NABIS) erarbeitet. Die möglichen 
Wirkungen auf den Rohstoffeinsatz hängen 
von den noch zu setzenden Schwerpunkten 
und Maßnahmen der Strategie ab. 

Für den Bereich der Ernährung erarbeitet 
BMEL federführend zurzeit die Ernährungs-
strategie der Bundesregierung, die u.a. die 
Reduzierung des Konsums tierischer Lebens-
mittel auf ein nachhaltiges und gesundheits-
förderndes Maß unterstützen soll. 
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12.2 Umweltmanagement EMAS 

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

In Deutschland waren am 01.03.2019 2.235 
EMAS-Standorte registriert. 

Am 01.03.2023 wies das deutsche EMAS-
Register 2.362 Standorte auf. Damit ergibt 
sich ein Plus von 5,7 Prozent gegenüber 2019.  

In der Langfristbetrachtung (siehe Grafik) ist 
die Anzahl der Organisationen von 2005 bis 
01.03.2023 um bis zu 20,6 Prozent gestiegen. 

Der Anstieg der Entwicklung ist insgesamt e-
her linear sowie verhalten. Das Ziel von 5.000 
Standorten im Jahr 2030 könnte mit zusätzli-
chen Maßnahmen und Anreizfaktoren noch 
erreicht werden. 

2. Bisherige Maßnahmen 

Insbesondere für kleine und mittlere Unter-
nehmen bestehen zahlreiche Fördermöglich-
keiten im Zusammenhang mit EMAS. Teil-
weise wird die EMAS-Einführung unterstützt, 
teilweise bestehen Gebühren- und Überwa-
chungserleichterungen für EMAS-
Unternehmen (s. hierzu www.emas.de/foer-
derung).  

Für die Bundesverwaltung sehen die Vorga-
ben des Klimaschutzprogrammes 2030 vor, 
dass alle Bundesministerien und mindestens 
300 weitere Liegenschaften der Bundesver-
waltung bis 2025 ein Umweltmanagement-
system einzuführen haben. Teilweise verfü-
gen die Behörden der Bundesverwaltung 
über eine hohe Anzahl von Standorten, an de-
nen sie EMAS bereits eingeführt haben, zur-
zeit einführen oder dies planen.  

http://www.emas.de/foerderung
http://www.emas.de/foerderung
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In Bezug auf eine freiwillige Nachhaltigkeits-
berichterstattung können EMAS-Unter-
nehmen das online-Tool des Deutschen 
Nachhaltigkeitskodex (DNK) verwenden. Dort 
wurde bereits eine hohe Kompatibilität mit 
den Berichtsinhalten der EMAS-
Umwelterklärung geschaffen (vgl. hierzu die 
Hilfestellung unter https://www.emas.de/ 
fileadmin/user_upload/4-pub/Orientierungs-
hilfe_EMAS_DNK.pdf). 

Über die Möglichkeiten der Berücksichtigung 
von EMAS in den verschiedenen Vergabepha-
sen der öffentlichen Auftragsvergabe infor-
miert ein  Leitfaden des Umweltbundesamtes 
(www.umweltbundesamt.de/pu-
blikationen/emas-in-der-oeffentlichen-be-
schaffung). 

3. Geplante Maßnahmen  

Erleichtert wird die EMAS-Einführung voraus-
sichtlich ab Herbst 2023 aufgrund einer No-
velle des EMAS-Nutzerhandbuchs der EU-
Kommission. Dieses wird Gruppenzertifizie-
rungen gleichartiger Standorte in einem er-
leichterten Verfahren erlauben („multisite-
Verfahren“), ohne inhaltliche Abstriche an die 
Erfüllung der Voraussetzungen von EMAS 
vorzunehmen. Voraussetzung wird daher u.a. 
immer sein, dass keine erheblichen Umwelt-
auswirkungen vorhanden oder zu erwarten 
sind. Die neuen Regelungen werden sowohl 

der Wirtschaft als auch öffentlichen Einrich-
tungen zugutekommen.   

Im Rahmen der Novelle der EU-Industrie-
anlagenrichtlinie ist ein Umweltmanage-
mentsystem für Industrieanlagen vorgese-
hen, die in den Anwendungsbereich der 
Richtlinie fallen. Unternehmen werden so-
wohl ihr Umweltmanagementsystem als auch 
ihre Umweltberichterstattung unter EMAS 
hierfür nutzen. Ähnliches gilt für die Anforde-
rungen an Energieeffizienz und ein Ener-
giemanagement nach der EU-
Energieeffizienzrichtlinie, die zurzeit novel-
liert wird. Auch diese Anforderungen können 
wie bisher mit einem Umweltmanagement-
system nach EMAS erfüllt werden. 

Eine weitgehende Digitalisierung des Verfah-
rens der Einführung von EMAS ist im Rahmen 
eines laufenden Forschungsvorhabens des 
Umweltbundesamtes vorgesehen. Unterneh-
men und Organisationen jeder Art soll es da-
mit ermöglicht werden, auf Vorlagen und For-
mate zuzugreifen und das Verfahren bis hin 
zur jeweiligen Registrierungsstelle deutlich zu 
vereinfachen und zu vereinheitlichen. 

Anreize für EMAS bietet auch der Deutsche 
Umweltmanagementpreises, der künftig ge-
meinsam mit dem Umweltmanagementpreis 
für Österreich ausgeschrieben wird. 

https://www.emas.de/fileadmin/user_upload/4-pub/Orientierungshilfe_EMAS_DNK.pdf
https://www.emas.de/fileadmin/user_upload/4-pub/Orientierungshilfe_EMAS_DNK.pdf
https://www.emas.de/fileadmin/user_upload/4-pub/Orientierungshilfe_EMAS_DNK.pdf
http://www.umweltbundes¬amt.de/pu-blikationen/emas-in-der-oeffentlichen-beschaffung
http://www.umweltbundes¬amt.de/pu-blikationen/emas-in-der-oeffentlichen-beschaffung
http://www.umweltbundes¬amt.de/pu-blikationen/emas-in-der-oeffentlichen-beschaffung
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12.3.b CO2-Emissionen von handelsüblichen Kraftfahrzeugen der 
öffentlichen Hand 

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

 

Der in der Graphik dargestellte Indikator zeigt 
die Nachhaltigkeit in der Beschaffung von Kfz 
in der öffentlichen Hand bzgl. der CO2-
Emissionen an. Der Indikator entwickelt sich 
minimal in die entgegengesetzte Richtung. 
Die höhere Fahrleistung am Pkw-Verkehr und 
die längeren Laufzeiten, dh. die Erhöhung der 
Betriebsstunden, hebt den erwünschten 
Fortschritt auf. 

So hat die Fahrleistung der Pkw (allgemein, 
aber eben auch in den öffentlichen Verwal-
tungen) zwischen 1995 und 2019 um etwa 21 
% zugenommen, auch 2021 lag die Fahrleis-
tung noch fast 3 % über dem Wert von 1995. 
Es hat sich zwar im allgemeinen die Beschaf-
fungsquote der E-Fahrzeuge erhöht, es wer-
den aber nicht in gleichen Maß Altfahrzeuge 
aus dem Bestand genommen. 

Neben steigenden Fahrleistungen ist auch in 

den vergangenen Jahren Trend zu größeren 
und schwereren Fahrzeugen, ein Grund für 
die Zunahme der CO2-Emissionen gewesen. 
Diese Fahrzeuge haben auch i.d.R. eine hö-
here Nutzungsdauer, so werden vornehmlich 
kleinere Fahrzeuge durch die E-Mobilität (in 
den Verwaltungen von Bund, Länder und 
Kommunen) ersetzt. Die größeren und 
schweren Fahrzeuge laufen weit über den Ab-
schreibungszeitraum hinaus. Auch ist für 
diese größeren benötigten Fahrzeuge noch 
kein adäquates Fahrzeugangebot vorhanden. 

Die Umwelt- und Klimaentlastung in der öf-
fentlichen Beschaffung der Kfz wird letztlich 
nicht allein durch technische Verbesserun-
gen, Ersatz an Fahrzeugen oder alternativen 
Antrieben erreicht. Diese Herausforderung 
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kann nur in Kombination mit Maßnahmen 
wie einer 

- Erhöhung der Verkehrseffizienz,  

- eines konsequenten gleichwertigen Er-

satzes des bestehenden Fahrzeugparks 

der öffentlichen Hand,  

- durch eine veränderte Verkehrsmittel-

wahl in der Personenbeförderung und  

- einer Aufgabenkritik innerhalb der Ver-

waltung  

gelöst werden. 

2. Bisherige Maßnahmen 

Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 
(EU) 2019/1161 vom 20. Juni 2019 zur Ände-
rung der Richtlinie 2009/33/EG über die För-
derung sauberer und energieeffizienter Stra-
ßenfahrzeuge sowie zur Änderung vergabe-
rechtlicher Vorschriften vom 9. Juni 2021 
wurde die Richtlinie (EU) 2019/1161 vom 20. 
Juni 2019 zur Änderung der Richtlinie 
2009/33/EG über die Förderung sauberer 
und energieeffizienter Straßenfahrzeuge 
(Clean Vehicles Directive, kurz CVD-Richtlinie) 

fristgerecht zum 2. August 2021 in deutsches 
Recht umgesetzt. Das damit verabschiedete 
Gesetz über die Beschaffung sauberer Stra-
ßenfahrzeuge (Saubere-Fahrzeuge-Beschaf-
fungs-Gesetz, kurz SaubFahrzeugBeschG)2, 
das am 15. Juni 2021 in Kraft getreten ist, 
setzt die Anforderungen der CVD-Richtlinie 
umfassend um. Danach hat die Erfüllung der 
Mindestziele jeweils insgesamt innerhalb der 
Zuständigkeiten der Bundesverwaltung sowie 
auf Ebene der 16 Länder zu erfolgen. 

Seit dem 2. August 2021 gelten damit inner-
halb des jeweiligen Referenzzeitraumes (2. 
August 2021 - 31. Dezember 2025 sowie 1. Ja-
nuar 2026 - 31. Dezember 2030) verbindliche 
Quoten (s. Abbildung)  für die Bundesverwal-
tung und die Länder und die betreffenden öf-
fentlichen Auftraggeber bzw. Sektorenauf-
traggeber bei der öffentlichen Beschaffung 
emissionsarmer und -freier Pkw, leichter und 
schwerer Nutzfahrzeuge, einschließlich 
Stadtbussen, bzw. für die Beschaffung von 
bestimmten öffentlichen Dienstleistungen, 
für die diese Straßenfahrzeuge eingesetzt 
werden. Es handelt sich nicht um Bestands-
quoten.  

Fahrzeug-
klasse 

Definition „sauberes Fahrzeug“ 

Beschaffungsquoten 
1. Bezugszeitraum, 

02.08.2021 bis 
31.12.2025 

Beschaffungsquoten 
2. Bezugszeitraum, 

01.01.2026 bis 31.12.2030 

Pkw 

50 g CO2/ km, 
80% Luftschadstoffe  

(RDE als Prozentsatz der  
Emissionsgrenzwerte) 

ab 2026:  
0 g CO2/ km, 
k.A. zu Luft-
schadstoff-
emissionen 

38,5 % 

leichte Nfz 
(< 3,5 t zGM) 

50 g CO2/ km, 
80% Luftschadstoffe  

(RDE als Prozentsatz der  
Emissionsgrenzwerte) 

38,5 % 

Lkw 
(> 3,5 t zGM) 

Nutzung alternativer Kraftstoffe 
(lt. Art. 2 AFID bspw. Strom, Wasserstoff, 
Erdgas, synthetische Kraftstoffe**, Biok-

raftstoffe**) 

10 % 15 % 

Busse 
(> 5 t zGM) 45 % * 65 % * 

*  Die Hälfte der beschafften Busse muss emissionsfrei sein, d.h. weniger als 1 g CO2/km ausstoßen, z.B. Elektro-   bzw. Brennstoff-
zellenfahrzeuge. 

** Alternative Kraftstoffe dürfen nicht mit konventionellen, fossilen Kraftstoffen gemischt werden. 

Das Gesetz legt einen spezifischen Anwen-
dungsbereich fest:  

                                                 
2 BGBl. I S.1691 

• Es betrifft die Beschaffung von Fahrzeu-
gen der Fahrzeugklassen M1-3 sowie N1-
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3 durch Verträge über Kauf, Leasing oder 
Anmietung von Straßenfahrzeugen,  

• oder deren Einsatz in bestimmten Ver-
kehrsdienstleistungen, wie   

o öffentliche Dienstleistungsaufträge 
im ÖPNV nach der Verordnung (EG) 
Nr. 1370/2007, oder  

o Dienstleistungsaufträge über ausge-
wählte Verkehrsdienste wie Perso-
nenbeförderung, Post- und Paketbe-
förderung, Abfallentsorgung)  

• durch öffentliche Auftraggeber und Sek-
torenauftraggeber seit dem 02.08.2021. 

Ausnahmen bestehen aufgrund der Einsatz-
anforderungen oder begrenzter Marktverfüg-
barkeit für die in § 4 SaubFahrzeugBeschG 
aufgeführten Einsatz- oder Arbeitsfahrzeuge 
sowie Reisebusse. 

Bund und Länder müssen in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich sicherstellen, dass die 
öffentlichen Auftraggeber und die Sektoren-
auftraggeber insgesamt die CVD-
Mindestziele für die Beschaffung von Fahr-
zeugen und Dienstleistungen einhalten. Die 
Bundesregierung hat hierzu Verwaltungsvor-
schriften erlassen, die sicherstellen, dass die 
Mindestziele durch die öffentlichen Auftrag-
geber und Sektorenauftraggeber des Bundes 
erfüllt werden (AVV Saubere Fahrzeuge). Die 
Koordinierungsstelle Klimaneutrale Bundes-
verwaltung erhebt zentral für die Bundesver-
waltung Beschaffungsdaten, die den obers-
ten Bundesbehörden zur vorausschauenden 
Koordinierung der Einhaltung der CVD-
Mindestziele bereitgestellt werden. Die Kom-
petenzstelle nachhaltige Beschaffung über-
nimmt Beratungsfunktionen für die Beschaf-
fungsstellen des Bundes. 

Das Monitoring der Zielerreichung, insbeson-
dere im Hinblick auf die obligatorische Be-
richterstattung an die EU-Kommission, ba-
siert auf der Auswertung der veröffentlichten 
EU-Vergabebekanntmachungen (TED-Daten-
bank). 

Im Fokus der Richtlinie (EU) 2019/1161 steht 
das Bestreben, einen Nachfrageimpuls von 
sauberen, d. h. emissionsarmen und emissi-
onsfreien Straßenfahrzeugen im Rahmen der 
öffentlichen Auftragsvergabe zu fördern und 
somit die Emissionen im Verkehrsbereich zu 
reduzieren sowie den Beitrag öffentlicher Be-
schaffungsstellen zur Verringerung der CO2- 
und Luftschadstoffemissionen zu stärken. 
Dies unterstreicht die Vorbildfunktion der öf-
fentlichen Verwaltung. Daneben soll die Be-
günstigung einer breiteren Marktakzeptanz 
von sauberen Straßenfahrzeugen zur Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit und zum 
Wachstum im Verkehrssektor beitragen. 

Das Gesetz trägt zur Erreichung der Ziele im 
Bereich CO2-Emissionen von handelsübli-
chen Kraftfahrzeugen der öffentlichen Hand 
(Indikator 12.3.b) der Deutschen Nachhaltig-
keitsstrategie bei, weil bei der Beschaffung 
von Fahrzeugen und Dienstleistungen durch 
öffentliche Auftraggeber und Sektorenauf-
traggeber als Mindestziele bestimmte Quo-
ten nach § 6 des Gesetzes einzuhalten sind. 
Die Quoten bestimmen sich als Mindestpro-
zentsatz sauberer leichter Nutzfahrzeuge, 
sauberer schwerer Nutzfahrzeuge einschließ-
lich emissionsfreier schwerer Nutzfahrzeuge 
jeweils an der Gesamtzahl der im Referenz-
zeitraum beschafften und in den Anwen-
dungsbereich dieses Gesetzes fallenden Stra-
ßenfahrzeuge. 

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Das Modernisierungspaket vom 28. März 
2023 sieht Änderungen im Saubere-Fahr-
zeuge-Beschaffungs-Gesetz vor. So soll zeit-
gleich mit dem Inverkehrbringen paraffini-
scher Dieselkraftstoffe in Reinform an öffent-
lichen Tankstellen ausgeschlossen werden, 
dass „paraffinische Dieselkraftstoffe aus fos-
silen Quellen oder kritischen biogenen Roh-
stoffen unbeabsichtigt gefördert werden. Die 
Bundesregierung hat am 21.Juni 2023 einen 
entsprechenden Gesetzentwurf im Bundes-
kabinett verabschiedet. Ferner sollen „im 
Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe ab 
2030 nur noch bilanziell emissionsfreie Fahr-
zeuge (insb. Nahverkehrs-Busse) beschafft 
werden dürfen“. Hierzu soll zeitnah eine wei-
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tere Novelle eingebracht werden, um ein In-
krafttreten in dieser Legislaturperiode sicher-
zustellen. 

Der Aufbau des Richtlinien-Monitorings ba-
sierend auf der Auswertung der EU-
Vergabebekanntmachungen wird weiter fort-
gesetzt. Die Datenqualität und -grundlage ist 
derzeit unvollständig. Sie wird sich voraus-
sichtlich mit der verbindlichen Einführung der 
digitalen Vergabebekanntmachung aufgrund 

eForms im Herbst 2023 verbessern. Darüber 
hinaus wird der CVD-Leitfaden des BMDV für 
Vergabestellen zur Dokumentation und die 
FAQs regelmäßig fortgeschrieben und der re-
gelmäßige Austausch Bund-Länder fortge-
setzt. Die Deutsche Energie-Agentur GmbH 
(dena) hat im Auftrag des BMWK einen Leit-
faden für Kommunen zur Beschaffung von 
Fahrzeugen mit alternativen Antrieben veröf-
fentlicht.  
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13.1.a Treibhausgasemissionen 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Die THG-Emissionen sind im Jahr 2022 gegen-
über dem Vorjahr um rd. 15 Mio. t CO2-Äq. 
auf 746 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente gesun-
ken (- 2%). Seit 1990 (Referenzjahr) ist der 
Ausstoß von THG-Emissionen um 40,4 Pro-
zent gesunken.  Damit das Ziel von rund 440 
Mio. Tonnen im Jahr 2030 erreicht wird, muss 
sich die Minderungsgeschwindigkeit um ein 
dreifaches erhöhen.  

In der sektorspezifischen Betrachtung wurde 
das Sektorziel im Energiesektor knapp einge-
halten (Unterschreitung der Jahresemissions-
menge um 1 Mt CO2-Äq.). Zwar stiegen die 
Emissionen ggü. dem Vorjahr um 4 Prozent 
an (vorübergehender Effekt des Hochfahrens 
von Kohlekraftwerken als Folge der Energie-
krise). Jedoch wurde der Emissionsanstieg 
insbesondere durch den starken Ausbau der 
erneuerbaren Energien im Stromsektor deut-
lich gedämpft: Insgesamt wuchs die Menge 
an erneuerbarem Strom um knapp 9 Prozent 

und deckt nun bereits 46,2 Prozent des deut-
schen Bruttostromverbrauches ab (2021: 
41,2%). 

Im Verkehrssektor wurde das Sektorziel deut-
lich verfehlt (Überschreitung der Jahresemis-
sionsmenge um 9 Mt CO2-Äq.). Die Lücke zu 
den Vorgaben des Klimaschutzgesetzes ist 
aufgrund der gegenüber dem Vorjahr ange-
stiegenen Emissionen deutlich größer gewor-
den. Seit 1990 wurden die THG-Emissionen 
um 9 Prozent reduziert. Für den Verkehrssek-
tor muss das zuständige Bundesministerium 
BMDV ein Sofortprogramm auf Basis von §8 
des Bundes-Klimaschutzgesetzes bis zum 
15.07.2023 vorlegen, um die Zieleinhaltung 
des Sektors in den folgenden Jahren zu ge-
währleisten. 

Im Industriesektor wurde das Sektorziel ein-
gehalten und deutlich unterschritten (Unter-
schreitung der Jahresemissionsmenge um 13 
Mt CO2-Äq.). Ein großer Teil der Einsparun-
gen ist auf temporäre Produktionsrückgänge 
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in den energieintensiven Branchen, sowie 
(preisbedingte) Effizienzsteigerungen ange-
sichts der Energiekrise in Folge des russischen 
Angriffskrieges zurückzuführen. Inwieweit 
sich dadurch dauerhafte emissionsarme und 
damit klimafreundliche Produktions- und 
Wirtschaftsstrukturen etablieren ist momen-
tan nicht seriös abschätzbar. 

Im Gebäudesektor sind die Emissionen ge-
genüber dem Vorjahr um 5 Prozent (um 6 Mt) 
gesunken. Dennoch wurde das Sektorziel ver-
fehlt (Überschreitung der Jahresemissions-
menge um 4 Mt CO2-Äq.). Ein relevanter Teil 
dieser Minderung ist außerdem auf die der-
zeitige Energiekrise zurückzuführen und wird 
sich vrsl. nicht in diesem Umfang fortsetzen. 
Für den Gebäudesektor müssen die zuständi-
gen Bundesministerien BMWK und BMWSB 
ein Sofortprogramm auf Basis von §8 des 
Bundes-Klimaschutzgesetzes bis zum 
15.07.2023 vorlegen, um die Zieleinhaltung 
des Sektors in den folgenden Jahren zu ge-
währleisten. BMWK und BMWSB hatten be-
reits im Jahr 2022 ein Sofortprogramm vorge-
legt, um den Gebäudesektor auf Zielpfad zu-
rückzuführen. Weil der Gebäudesektor struk-
turbedingt nur mit Zeitverzug reagiert, war 
eine Zielverfehlung in den folgenden Jahren 
bereits mit der Veröffentlichung des letzten 
Sofortprogramms transparent gemacht wor-
den. 

Die Emissionen in der Landwirtschaft liegen 
weiterhin deutlich unter den Vorgaben des 
Klimaschutzgesetzes, (Unterschreitung der 
Jahresemissionsmenge um 6 Mio t CO2-Äq.). 
Diese Unterschreitung ist wie im Vorjahr, auf 
methodische Gründe und weniger auf die 
Umsetzung gezielter Maßnahmen zurückzu-
führen. Ein geringer Rückgang um 1,5 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr ist jedoch zu ver-
zeichnen. Die Sektorziele werden in den kom-
menden Jahren voraussichtlich eingehalten. 

Die mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine ein-
hergehenden höheren Energiekosten haben 
sich insbesondere auf die Emissionsbilanz des 
Industrie- und des Gebäudesektors emissi-
onsmindernd ausgewirkt. Im Gebäudesektor 
wurde der Einspareffekt zusätzlich durch die 
milde Witterung unterstützt. 

2. Bisherige Maßnahmen 

Energiesektor: siehe Maßnahmen zur Erhö-
hung des Anteils des Stroms aus erneuerba-
ren Energiequellen am Bruttostromver-
brauch im off-Track-Bericht zu Indikator 
7.2.b. 
 
Verkehrssektor 

• Verlängerung des Umweltbonus bis 2024 
bei stärkerer Ausrichtung auf klimascho-
nende, rein batterie-elektrische Fahr-
zeuge. 

• Stärkung des ÖPNV durch Erhöhung der 
Regionalisierungsmittel. Ab dem 1. Mai 
2023 wird das Deutschlandticket einge-
führt. 

Industriesektor 

• Stärkung der Dekarbonisierung der In-
dustrie durch die Aufstockung und Erwei-
terung der Förderprogramme Dekarboni-
sierung in der Industrie, IPCEI Wasser-
stoff, Energieeffizienz in der Wirtschaft, 
Industrielle Bioökonomie und des Tech-
nologietransferprogramms Leichtbau. 

Gebäudesektor 

• Neuer Neubaustandard: EH55 bzgl. Pri-
märenergiebedarf ab 2023. 

• Bundesförderung effiziente Wärmenetze 
(BEW): Förderstart erfolgte Mitte Sep-
tember 2022. 

• Reform Bundesförderung effiziente Ge-
bäude (BEG): Fokus auf energetische Sa-
nierungen, keine Förderung mehr für fos-
sile Heizungen, Bonus bei Sanierungen 
für „worst performing buildings“ und se-
rieller Sanierung, Begleitung der Wärme-
pumpenoffensive. 

• Bundesförderung Aufbauprogramm Wär-
mepumpe (BAW) startet zum 01.04.2023 
um Fachkräftemangel beim WP-Hochlauf 
durch Qualifizierung von Handwerkerin-
nen/Handwerkern, Planerinnen/Planern 
und Beraterinnen/Beratern zu begegnen. 

Landwirtschaft/ Landnutzung, Landnutzungs-
änderungen und Forstwirtschaft (LULUCF) 
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• Zehn Maßnahmen des Klimaschutzpro-
gramms 2030 werden fortgesetzt und 
verstetigt. 

• Nationale Moorschutzstrategie vom No-
vember 2022 und Aktions-programm Na-
türlicher Klimaschutz tragen zur Verrin-
gerung von Treibhausgasemissionen aus 
landwirtschaftlich genutzten Böden bei. 

• Forschungs- und Innovationsprogramm 
"Klimaschutz in der Landwirtschaft" för-
dert mit 100 Mio Euro bis Ende 2026 die 
Entwicklung verschiedener Treibhausgas-
minderungsoptionen bis zur Praxisreife. 

Flankiert werden diese Maßnahmen mit der 
breit angelegten Förderung von Forschung 
zum Klimaschutz im Rahmen der BMBF-
Strategie „Forschung für Nachhaltigkeit“.  Die 
Förderung reicht von der Entwicklung leis-
tungsfähiger Klimamodelle und Szenarien 
über die Entwicklung von Klimaschutz-tech-
nologien bis zu Maßnahmen zur Risikovor-
sorge und Klimaanpassung für Städte und 
Kommunen.  

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Energiesektor  

siehe Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils 
des Stroms aus erneuerbaren Energiequellen 
am Bruttostromverbrauch im off-Track-Be-
richt zu Indikator 7.2.b. 

Transportsektor 

• CO2-Aufschlag auf die Lkw-Maut, sowie 
Absenkung der Mautpflichtgrenze auf 3,5 
Tonnen. Stärkung des Schienenverkehrs 
und Verbesserung des Öffentlichen Per-
sonennahverkehrs, bspw. durch Geneh-
migungsbeschleunigung im Verkehr so-
wie Stärkung des Investitionshochlaufs 
Schiene durch Einsatz von anteiligen Ein-
nahmen aus dem CO2-Zuschlag der LKW-
Maut. 

• BMDV Gesamtkonzept Erneuerbare 
Kraftstoffe zur Förderung der Weiterent-
wicklung und des Markthochlaufs strom-
basierter Kraftstoffe und fortschrittlicher 
Biokraftstoffe  

Industriesektor 

• Die Bundesregierung etabliert zielgerich-
tete, technologieoffene Förderinstru-
mente für Investitions- und Betriebskos-
ten zur Transformation der Industrie hin 
zur Klimaneutralität. Die Förderung durch 
Klimaschutzverträge wird voraussichtlich 
bereits 2023 starten. Der Betrieb klima-
freundlicher Verfahren wird hierdurch 
schneller wirtschaftlich und die Kosten 
planbarer. Eine Förderung zur Digitalisie-
rung der Lieferketten zur Hebung weite-
rer Klimaschutzpotenziale ist außerdem 
in Planung. 

• Zudem werden die Voraussetzungen für 
grüne Leitmärkte geschaffen, z.B. durch 
öffentliche Beschaffung und Mindest-
standards für klimafreundliche Produkte. 
So kann frühzeitig die Nachfrage nach 
grünen Produkten geschaffen und der 
Bedarf staatlicher Förderung reduziert 
werden. 

• Darüber hinaus wird in 2023 eine Carbon 
Management Strategie erarbeitet, die 
den Rahmen für die Abscheidung, Nut-
zung und Speicherung von Kohlenstoffdi-
oxid (CCU und CCS) in DEU setzen wird. 

Gebäudesektor 

• Anpassungen im Gebäudeenergiegesetz 
(GEG) zweite Novelle: 65 Prozent EE-
Nutzung beim Einbau neuer Heizungen 
ab 2024, dann dritte Novelle geplant: 
EH40 als künftiger Neubaustandard ab 
2025, Umsetzung europäischer Vorgaben 
aus Fit for 55, Überarbeitung Anforde-
rungssystematik.  

• Reform Bundesförderung effiziente Ge-
bäude (BEG): Die BEG wird die gesetzli-
chen Änderungen des GEG flankieren. 
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14.1.aa Nährstoffeinträge in Küstengewässer und Meeresgewässer 
– Stickstoffeintrag über die Zuflüsse in die Ostsee  

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Die abflussgewichtete Stickstoffkonzentra-
tion ist bei allen Nord- und Ostseezuflüssen 
im langfristigen Trend zurückgegangen. Der 
Rückgang der Konzentrationen in der Nord-
see war ausgeprägter als in der Ostsee. Im 
Mittel 2017- 2021 betrug die Gesamtstick-
stoffkonzentration der Nord- und Ostseezu-
flüsse 2,8 bzw.3,4 mg/l. Zum Erreichen eines 
guten Zustands gemäß der Oberflächenge-
wässerverordnung wäre es erforderlich, dass 
jeder einzelne Fluss den Bewirtschaftungs-
zielwert von 2,8 mg/l (Nordseezufluss) bzw. 
2,6 mg/l (Ostseezufluss) einhält. Von den gro-
ßen Ostseezuflüssen Peene, Trave und 
Warnow erreichte nur die Warnow (bei 
Rostock) 2017-2021 den Bewirtschaftungs-
zielwert. Bei den kleinen Ostseezuflüssen lie-
gen die Stickstoffkonzentrationen teilweise 

mit bis zu 6,7 mg/l noch um ein Vielfaches 
über dem Bewirtschaftungszielwert. Bei den 
Nordseezuflüssen erreichte 2017- 2021 nur 
der Rhein und der Bongsieler Kanal den Be-
wirtschaftungszielwert. Von den anderen 
großen Flüssen Elbe, Ems, Weser und Eider 
wies die Ems (bei Herbrum) mit 4,4 mg/l die 
höchste sowie die Eider (bei Friedrichstadt) 
mit 3,0 mg/l die niedrigste Konzentration auf. 
Für alle großen Nordseezuflüsse außer der 
Elbe waren die Fünfjahresdurchschnitte der 
Konzentrationen rückläufig. Bei den kleinen 
Nordseezuflüssen lag die höchste Stickstoff-
konzentration 2017-2021 bei 3,6 mg/l.  

Insgesamt ist derzeit eine dauerhafte und flä-
chendeckende Einhaltung der Bewirtschaf-
tungszielwerte weder für die Ostsee noch für 
die Nordsee erreicht. 
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2. Bisherige Maßnahmen  

Unter anderem zur Reduzierung des Eintrags 
von Nährstoffen aus der Düngung über die 
Bodenpassage in Gewässer und Meere wurde 
2017 das Düngerecht (Düngegesetz, Dünge-
verordnung und Stoffstrombilanzverord-
nung) und 2020 erneut die Düngeverordnung 
umfassend angepasst. Die Maßnahmen zie-
len auf eine Reduzierung von Nährstoffeinträ-
gen in die Gewässer und die Umwelt ab. Die 
Wirkung der Maßnahmen in Bezug auf die 
Höhe der Minderung bleibt abzuwarten. 

3. Geplante weitere Maßnahmen  

Im Rahmen des bereits angelaufenen Recht-
setzungsverfahrens zur Änderung des Dünge-
gesetzes (geplantes Inkrafttreten im Herbst 
2023) soll die Rechtsgrundlage für einen ver-
besserten Datenzugriff beim Wirkungsmoni-
toring zur Düngeverordnung geschaffen wer-
den. Zudem soll die genannte Änderung des 
DüngG ermöglichen, dass die Stoffstrombi-
lanzierung verpflichtend für alle von der Ver-
ordnung erfassten Betriebe eingeführt wird. 
Die Stoffstrombilanzverordnung soll im An-
schluss an die Änderung des DüngG auch 
noch in diesem Jahr angepasst werden. Die 
Länder ergreifen zum Erreichen der Ziele des 
geltenden EU-Rechts (Wasserrahmenrichtli-
nie, Meeresstrategie- Rahmenrichtlinie) wei-
tergehende Maßnahmen zur Reduktion der 
Nährstoffeinträge in Gewässer, auch aus an-
deren Quellen. Die Erarbeitung der Bewirt-
schaftungspläne und Maßnahmenpro-
gramme für die Bewirtschaftungsperiode 

2021 bis 2027 durch die Länder gibt Gelegen-
heit zu prüfen, ob zusätzliche weitergehende 
Maßnahmen ergriffen werden sollten. Im Ok-
tober 2022 wurde seitens der EU-Kommission 
ein Vorschlag zur Überarbeitung der mehr als 
30 Jahre alten Kommunalabwasserrichtlinie 
vorgelegt, mit dem u.a. der Stand der Technik 
von kommunalen Kläranlagen im Hinblick auf 
die Nährstoffanforderungen angepasst wer-
den soll. Nach Veröffentlichung der endgülti-
gen Fassung der EU-Richtlinie (möglicher-
weise in 2024) ist diese dann in der nationa-
len Abwasserverordnung umzusetzen. Im 
Rahmen des nationalen Strategieplans für die 
Gemeinsame Agrarpolitik der EU (GAP) ha-
ben Maßnahmen zur Reduzierung der Stick-
stoffeinträge hohe Priorität, etwa innerhalb 
der Konditionalität mit der Schaffung von Puf-
ferstreifen entlang von Wasserläufen, der 
Einführung von Öko-Regelungen oder ergän-
zenden Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen 
(AUKM) in der zweiten Säule. Darüber hinaus 
werden zahlreiche Forschungs- und Entwick-
lungsvorhaben und Modell- und Demonstra-
tionsvorhaben zu umwelt- und klimascho-
nenden Stickstoffmanagement gefördert, 
etwa durch die Ackerbaustrategie. Die Stick-
stoffeinträge in die Gewässer sind Teil der ge-
nerellen Stickstoffproblematik, wie sie im ers-
ten Stickstoff-Bericht der Bundesregierung 
vom Mai 2017 dargestellt ist, und die einer in-
tegrierten verursachersektoren- und umwelt-
medienübergreifenden Problemlösung be-
darf, um Stickstoffemissionen auf ein um-
weltverträgliches Maß zu reduzieren (siehe 
auch Indikator 2.1.a Stickstoffüberschuss in 
der Landwirtschaft). 
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14.1.b Anteil der nachhaltig befischten Fischbestände in Nord- und 
Ostsee 

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

 

Die Gesamtfangmengen der EU für Fischbe-
stände in EU-Gewässern werden jährlich 
durch den Rat der EU festgelegt; die Fang-
mengen in Drittstaaten- und internationalen 
Gewässern werden zuvor in Verhandlungen 
mit den jeweiligen Vertragsparteien verein-
bart. Die Fangmengen für die wichtigsten 
Nordseebestände werden seit dem Brexit auf 
bi- oder trilateraler Ebene zwischen der EU, 
dem Vereinigten Königreich und/oder Nor-
wegen verhandelt. Die Bundesregierung setzt 
sich im Rahmen der internen und externen 
Verhandlungen der EU dafür ein, dass die 
Ziele und Prinzipien der Gemeinsamen Fi-
schereipolitik der EU umgesetzt werden. 
Hierzu gehören insbesondere das Ziel des ma-
ximalen Dauerertrags (MSY) und die Orientie-
rung am Vorsorgeprinzip. Entscheidungen 
müssen auf den wissenschaftlichen Empfeh-
lungen basieren und die Anforderungen der 

für die jeweiligen Gewässer geltenden Mehr-
jahrespläne einhalten. 

Bei reinen EU-Beständen, hat die EU-
Kommission im Jahr 2022 gute Fortschritte 
bei der nachhaltigen Bewirtschaftung festge-
stellt. Die Gesamtfangmengen wurden auch 
für das Jahr 2023 für alle diese Bestände mit 
entsprechender wissenschaftlicher Empfeh-
lung auf MSY-Niveau festgelegt. Die Anzahl 
der Gesamtfangmengen, die im Einklang mit 
den vorsorglichen Empfehlungen des Interna-
tionalen Rates für Meeresforschung (ICES) 
festgelegt wurden, stieg für das Jahr 2022 
ebenfalls erheblich von 12 auf 21 Bestände.  

Für die fischereilich wichtigen Bestände der 
Nordsee (Hering, Kabeljau, Schellfisch, See-
lachs, Scholle und Wittling) wurden für das 
Jahr 2023 im trilateralen Rahmen Fangmen-
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gen auf MSY-Niveau oder darunter beschlos-
sen, ebenso wie für den größten Teil der bila-
teral mit dem Vereinigten Königreich bewirt-
schafteten Bestände der Nordsee (bspw. See-
zunge).  

Sorge bereitet weiterhin die Situation in der 
Ostsee, wo insbesondere die Bestände des 
Dorsches, des Herings in der westlichen Ost-
see und des Lachses wegen Überfischung in 
früheren Jahren, des Klimawandels sowie ei-
ner schlechten Umweltsituation leiden.  

2. Bisherige und geplante weitere Maßnah-
men 

Der Rat der Europäischen Union hat die ge-
zielte Fischerei auf Dorsch in der östlichen 
Ostsee (seit 2020), auf Dorsch in der westli-
chen Ostsee (seit 2022) und auf Hering in der 
westlichen Ostsee (seit 2022, mit Ausnahmen 
für die kleine Küstenfischerei mit passivem 
Fanggerät) geschlossen. Um die Fischerei auf 
andere Arten weiterhin zu ermöglichen, wur-
den in geringem Umfang Beifangmengen zu-
gelassen. Im Falle des Dorsches in der westli-
chen Ostsee liegt die zulässige Beifangmenge 
unterhalb der MSY-Empfehlung. 

Gleichzeitig wurde die Tageshöchstfang-
menge für die Freizeitfischerei in der westli-
chen Ostsee auf einen Dorsch pro Angler re-
duziert. Die Freizeitfischerei ist im Unterge-
biet 24 jenseits von sechs Seemeilen von der 
Basislinie und in den Untergebieten 25 und 
26 vollständig untersagt. 

Zum Schutz der jeweiligen Laichzeit des Dor-
sches in der Ostsee wurden umfangreiche 
Sperrzeiten für die Fischerei beschlossen, die 
sich je nach Untergebiet unterscheiden.  

Deutschland hat sich in einer gemeinsamen 
Erklärung mit der EU-Kommission zu zusätzli-
chen Schließzeiten von 30 Tagen für Fische-
reien, in denen Dorsch in der westlichen Ost-
see als Beifang auftreten kann, sowie wie für 
die kleine Küstenfischerei auf Hering ver-
pflichtet. Für diese zeitweilige Stilllegung sind 
Ausgleichzahlungen nach dem auslaufenden 
Europäischen Meeres- und Fischereifonds 
(EMFF) bzw. dem neuen Europäischen Mee-
res-, Fischerei- und Aquakulturfonds (EMFAF) 

möglich. 2022 wurde außerdem die Leitbild-
kommission zur Zukunft der deutschen Ost-
seefischerei einberufen. Diese hat die Auf-
gabe ein Leitbild für eine zukunftsfähige deut-
sche Ostseefischerei zu entwickeln sowie 
konkrete Maßnahmen zu dessen Umsetzung 
vorzuschlagen. Diese Maßnahmen sollen 
schwerpunktmäßig durch Mittel des EMFAF 
bezuschusst werden.  

Da sich der Bestand des Herings der westli-
chen Ostsee auch in den Skagerrak und Kat-
tegat erstreckt, hat sich die Bundesregierung 
im Rahmen der bilateralen Konsultationen 
der EU mit Norwegen erfolgreich für drasti-
sche Reduzierung der Heringsfänge in diesen 
Gebieten eingesetzt, die für die Jahre 2022 
und 2023 beschlossen wurde. Nach vorläufi-
gen Erkenntnissen des Thünen-Instituts zeigt 
der Heringsbestand bereits erste Erholungs-
tendenzen.  

Seit 2022 ist zudem die gezielte Fischerei auf 
Lachs in weiten Teilen der Ostsee geschlos-
sen. In der Freizeitfischerei ist lediglich die 
Entnahme eines Besatzlachses (im Gegensatz 
zu Wildlachs erkennbar an der gestutzten 
Fettflosse) pro Tag pro Angler gestattet.  

Für die Bestände des Kabeljaus in der Nord-
see und im Kattegat gelten 2023 weiterhin 
Abhilfemaßnahmen. In der Nordsee ist in be-
stimmten Gebieten die Verwendung einzel-
ner Fanggeräte untersagt; im Kattegat sind 
selektive Fanggeräte vorgeschrieben.  

In Reaktion auf den kritischen Bestandszu-
stand des Europäischen Aals wurde die bis-
lang dreimonatige Schonzeit auf sechs Mo-
nate ausgeweitet. Die Freizeitfischerei auf Aal 
wurde Anfang 2023 in Meeres- und Brackge-
wässern grundsätzlich untersagt.  

Auf Initiative Deutschlands hat die Regional-
gruppe der EU-Ostseeanrainer BALTFISH eine 
Gemeinsame Empfehlung zur verpflichten-
den Verwendung von selektiveren Fanggerä-
ten in der Plattfischfischerei beschlossen, mit 
deren Hilfe der Beifang von Dorsch in der Ost-
see deutlich reduziert werden kann. Die EU-
Kommission erarbeitet derzeit die für die Um-
setzung dieser Regelungen ins EU-Recht not-
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wendigen delegierten und Durchführungs-
rechtsakte. Mit einem Inkrafttreten wird 
noch im Jahr 2023 gerechnet.  

Die Bundesregierung wird sich auch in den 
Verhandlungen für das Jahr 2024 für nachhal-

tige Fangmengen und, wo notwendig, Erhal-
tungs- und Abhilfemaßnahmen einsetzen. 
Hierzu gehört auch die Fortschreibung der 
unter 2. beschriebenen, bereits geltenden 
Maßnahmen. 
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15.1. Artenvielfalt und Landschaftsqualität 

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Der Wert des Indikators für Artenvielfalt und 
Landschaftsqualität lag im Jahr 1990 deutlich 
unter den Werten, die für die Jahre 1970 und 
1975 rekonstruiert wurden. In den letzten 
zehn Berichtsjahren (2006 bis 2016) stag-
nierte der Wert des Indikators und lag im Jahr 
2016 bei 70,5 % des Zielwerts, verglichen mit 
70,2 % im Jahr 2006. Bei gleichbleibender 
Entwicklung wird das Ziel für das Jahr 2030 
nicht erreicht werden. 

Im gleichen Zeitraum haben sich die Teilindi-
katoren für die einzelnen Lebensraumtypen 
allerdings unterschiedlich entwickelt. Die Tei-
lindikatoren des Agrarlandes (2006: 68,0 %; 
2016: 60,5 % des Zielwertes) sowie der Küs-
ten und Meere (2006: 63,2 %; 2016: 58,0 % 
des Zielwertes) zeigten in den letzten zehn 
Berichtsjahren einen Abwärtstrend. Im Ge-
gensatz dazu haben sich die Teilindikatoren 
für Wälder (2006: 78,6 %; 2016: 87,5 % des 
Zielwertes), Siedlungen (2006: 65,1 %; 2016: 

75,5 % des Zielwertes) und Binnengewässer 
(2006: 63,1 %; 2016: 75,0 % des Zielwertes) in 
den letzten zehn Berichtsjahren positiv ent-
wickelt.  

Der Indikator Artenvielfalt und Landschafts-
qualität wurde im Rahmen eines Forschungs-
vorhabens überprüft. Er ist Bestandteil des 
Indikatorenberichts 2023  der Nationalen 
Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS), der 
derzeit im Ressortkreis abgestimmt wird.  

Die wichtigsten Ursachen für den Rückgang 
von Artenvielfalt und Landschaftsqualität wa-
ren – regional unterschiedlich – die intensive 
landwirtschaftliche Nutzung, die Zerschnei-
dung und Zersiedelung der Landschaft, die 
Versiegelung von Flächen sowie großräumige 
Stoffeinträge (zum Beispiel Säurebildner oder 
Nährstoffe). Um beim Gesamtindikator und 
bei allen Teilindikatoren einen positiven 
Trend zu erreichen und in den Zielbereich zu 
gelangen, müssen die Anstrengungen von 
Bund, Ländern und auf kommunaler Ebene in 
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möglichst allen betroffenen Politikfeldern 
beibehalten bzw. intensiviert werden.  

2. Bisherige Maßnahmen 

Einen positiven Beitrag zur Verbesserung der 
Arten- und Landschaftsqualität leisten prinzi-
piell alle Maßnahmen, die auf eine nachhalti-
gere, naturverträglichere Landnutzung hin-
wirken. Die Zuständigkeit für die Durchfüh-
rung derartiger Maßnahmen liegt nicht allein 
beim Bund, sondern überwiegend bei den 
Ländern und anderen Akteuren.  

Mit dem Bundesnaturschutzfonds bündelt 
die Bundesregierung in der laufenden Legisla-
turperiode die Projektförderung zum Natur-
schutz und der Landschaftspflege und baut 
diese aus. Das Ziel ist es, noch effektiver ziel-
führende Ansätze zu realisieren, die die Bio-
diversität direkt oder indirekt stärken. 

Mit der im deutschen Strategieplan beschrie-
benen Umsetzung der gemeinsamen Agrar-
politik (GAP) wurden Schritte zum wichtigen 
Aufbau eines nachhaltigen und resilienten 
Agrar- und Ernährungssystem und zur Schaf-
fung attraktiver ländlicher Räume unternom-
men. Der GAP-Strategieplan flankiert viele 
nationale und regionale Initiativen.  

Mit dem neuen Förderinstrument „Klimaan-
gepasstes Waldmanagement“ unterstützt die 
Bundesregierung zusätzliche Klimaschutz- 
und Biodiversitätsleistungen im Privat- und 
Kommunalwald.  

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Mit der Neuauflage der Nationalen Strategie 
zur biologischen Vielfalt (NBS 2030) wird die 
Bundesregierung die nationale Umsetzung 
der Ziele für 2030 aus dem Globalen Biodiver-
sitätsrahmen von Kunming-Montreal und der 
EU-Biodiversitätsstrategie angehen.  

Die Neuauflage der NBS von 2007 mit ambiti-
onierten Zielen und Maßnahmenprogram-
men soll auch dafür genutzt werden, die bis-
herige Struktur zu verschlanken und die Stra-
tegie zu einem zeitgemäßen Programm mit 

transformativem Charakter weiterzuentwi-
ckeln.  

Inhaltlich sind zentrale Themen zu ergänzen, 
die bisher nicht (hinreichend) abgebildet sind 
(z.B. Energiewende, Klima, Stadtnatur, Pflan-
zenschutz). Zudem soll die Zielerreichung 
besser nachprüfbar sein und es soll in kürze-
ren Intervallen mit Maßnahmen nachgesteu-
ert werden können, um die Ziele zu errei-
chen.  

Die neue Strategie wird bereits intensiv vor-
bereitet, der Kabinettbeschluss ist für 2024 
vorgesehen.  

Die NBS wird auch Maßnahmen zur Umset-
zung der deutschen Beiträge zu den globalen 
und europäischen Schutzgebietszielen für 
2030 vorsehen. 

Im März 2023 hat das Bundeskabinett das Ak-
tionsprogramm Natürlicher Klimaschutz 
(ANK) beschlossen. Das ANK wird Ökosys-
teme schützen, stärken und wiederherstel-
len. Es verbindet Klimaschutz mit Naturschutz 
und sorgt mit einer Vielzahl von Maßnahmen 
dafür, dass degradierte Ökosysteme wieder 
gesund, widerstandsfähig und vielfältig wer-
den. Es enthält 69 Maßnahmen in insgesamt 
zehn Handlungsfeldern: Moore, Gewässer 
und Auen, Meere und Küsten, Wildnis und 
Schutzgebiete, Waldökosysteme, Böden, 
Siedlungs- und Verkehrsflächen, Forschung 
und Kompetenzaufbau sowie Zusammenar-
beit in der EU und international.  

Ein wichtiger Hebel, um die biologische Viel-
falt in Agrarlandschaften zu fördern, ist die 
GAP. Perspektivisch geht es – der Empfehlung 
der Zukunftskommission Landwirtschaft fol-
gend – darum, die bislang immer noch vor-
rangig an die Fläche gebundenen Direktzah-
lungen noch stärker durch zielgerichtete Zah-
lungen für öffentliche Leistungen zu ersetzen. 
Schließlich sollten die GAP-Mittel so verwen-
det werden, dass mit ihnen Landwirtinnen 
und Landwirte gezielt darin unterstützt wer-
den, umwelt-, natur- und klimaverträglich zu 
wirtschaften.  
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15.2. Eutrophierung der Ökosysteme 

 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

 Der Indikator stellt den Anteil an der 
Fläche empfindlicher Ökosysteme dar, bei 
der die ökologischen Belastungsgrenzen (Cri-
tical Loads) durch atmosphärische Stickstof-
feinträge überschritten wurden, gemessen an 
der gesamten bewerteten Fläche empfindli-
cher Ökosysteme. 

Die Berechnung des Indikators wird vom Um-
weltbundesamt (UBA) vorgenommen und ba-
siert auf zwei Datensätzen: 1. Critical Loads 
(kritische Belastungsraten empfindlicher 
Ökosysteme für Stickstoffeinträge) werden 
nach international vereinbarten Methoden 
der Genfer Luftreinhaltekonvention (CLRTAP) 
berechnet; sie basieren auf öffentlich verfüg-
baren Datensätzen zu Böden, Sickerwasserra-
ten, Landnutzungsverteilung und Klima. 2. 
Hochauflösende Stickstoffeinträge in 
Deutschland wurden im Rahmen des PINETI-
IV-Projektes (Pollutant INput and EcosysTem 
Impact) auf Basis von Messungen und Model-
len berechnet. 

Im Jahr 2019 wurden in Deutschland auf 69% 
der Fläche aller bewerteten empfindlichen 
Ökosysteme die Belastungsgrenzen für 
schädlichen Stickstoffeintrag überschritten. 
Besonders hoch sind Überschreitungen in 
Teilen Norddeutschlands, da hier durch die 
Landwirtschaft großen Mengen reaktiver 
Stickstoffverbindungen freigesetzt werden. 

Zwischen dem Jahr 2000 und 2015 konnte der 
Anteil der Flächen, auf denen die Belastungs-
grenzen für Stickstoff überschritten wurden, 
um 15 Prozentpunkte gesenkt werden. Im 
Folgejahr stieg der Indikator wieder leicht an, 
um bis zum Jahr 2019 erneut auf den Wert 
des Jahres 2011 zu sinken. Somit hat sich der 
Anteil der Flächen, auf denen die Belastungs-
grenzen für Stickstoff überschritten wurden, 
seit dem Jahr 2015 nicht weiter verringert. 

Diese Entwicklung bildet die Abnahme der 
nationalen Emissionen von Stickstoffoxiden 
(fortlaufend) sowie von Ammoniak (seit etwa 
2015) nur unvollständig ab. Diese unter-
schiedlichen Verläufe werden momentan im 
Zuge des Abschlusses des o.g. PINETI-
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Vorhabens analysiert. Gründe dafür können 
sein 

• meteorologische Einflüsse auf Stoffein-
tragsraten 

• unterschiedliche räumliche Verteilung 
der Ökosystemflächen und der Emissi-
onsquellen 

• nicht-linearer Zusammenhang zwischen 
Emissionsminderungen und Stoffeinträ-
gen aufgrund veränderter Atmosphären-
chemie 

• Atmosphärischer Stickstoff-Eintrag aus 
anderen Ländern. 

2. Bisherige Maßnahmen 

Die Stickstoffoxid-Emissionen Deutschlands 
und auch der Nachbarländer nahm im be-
trachteten Zeitraum durch diverse Minde-
rungsmaßnahmen insbesondere im Ver-

kehrs-, Energie- und Industriesektor fortlau-
fend ab. Seit etwa Mitte des vergangenen 
Jahrzehnts nehmen auch die Ammoniak-
Emissionen aus der Landwirtschaft ab. Bei-
spielhaft seien die folgenden relevanten 
Emissionsminderungsmaßnahmen genannt:  
die Novellen der Düngeverordnung und der 
TA Luft, EURO-Standards für Fahrzeuge, Um-
setzung von bestverfügbaren Techniken in 
der Industrie über Bundesimmissionsschutz-
verordnungen sowie klima-/energiepolitische 
Maßnahmen wie der Ausbau der Erneuerba-
ren und der 2019 vereinbarte Kohleausstieg.  

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Das zweite nationale Luftreinhalteprogramm 
befindet sich gegenwärtig in der Abstim-
mung. Neben bereits beschlossenen Maß-
nahmen wird es auch zusätzliche Minde-
rungsmaßnahmen für Ammoniak- und Stick-
stoffoxidemissionen enthalten, um die Emis-
sionsminderungsverpflichtungen der NEC-
Richtlinie zu erreichen.  
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16.3.a Corruption Perception Index in Deutschland 

 

 
 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Die Korruptionsbekämpfung fäll auf Bundes-
ebene in die Zuständigkeit des BMI und des 
BMJV, dabei ist das Bundesministerium des 
Innern und für Heimat (BMI) BMI für Präven-
tion auf Bundesebene und BMJV für die straf-
rechtliche Gesetzgebung zuständig.  Bei der 
Strafverfolgung von Korruption verfolgt 
Deutschland einen dezentralen Ansatz. Die 
16 Bundesländer sind für die Ermittlung und 
die Verfolgung von Korruptionsdelikten in 
Deutschland zuständig. Die Zuständigkeiten 
für die strategische Koordinierung und die 
Korruptionsprävention in den Ländern hän-
gen von den bestehenden Rahmen für die 
Korruptionsbekämpfung ab. Dem Bundes-
rechnungshof und den Rechnungshöfen der 
Bundesländer kommen bei der Überwachung 
der öffentlichen Ausgaben, einschließlich der 
Korruptionskontrolle, eine präventive Rolle 
zu.  

Wegen der begrenzten Aussagekraft des CPI 
(siehe dazu Ausführungen des Statistischen 
Bundesamts) lassen sich valide Einschätzun-
gen zu der dargestellten Entwicklung nicht 
treffen. Wie in einer Studie des Joint Rese-
arch Centre (JRC) der Europäischen Kommis-
sion ausgeführt, wären selbst bei (im Falle 
von Deutschland nicht gegebenen) statistisch 
signifikanten Unterschieden Ergebnisse Vor-
sicht zu interpretieren, da insbesondere die 
Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen 
Jahren stark eingeschränkt ist.  

2. Bisherige Maßnahmen 

Deutschland hat 2021 die Strafbarkeit der Be-
stechlichkeit und Bestechung von Mandats-
trägern verschärft und den Tatbestand zu ei-
nem Verbrechen hochgestuft. Außerdem 
wurde 2021 der Straftatbestand der Geld-wä-
sche erheblich erweitert.  
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Eine Maßnahme des Integritätsmanage-
ments der Bundesverwaltung ist der Bericht 
zur Integrität in der Bundesverwaltung (Integ-
ritätsbericht). Das BMI legt den Integritätsbe-
richt jährlich zum 30. September dem Aus-
schuss für Inneres und Heimat (InnA) und 
(über BMF) dem Haushaltsausschuss des 
Deutschen Bundestages vor. 

Der Integritätsbericht verbindet, erstmal zum  
Berichtsjahr 2020, nunmehr die bislang ge-
trennte Berichterstattung zu den Themenbe-
reichen Korruptionsprävention in der Bun-
desverwaltung, Sponsoringleistungen an die 
Bundesverwaltung, Einsatz externer Perso-
nen (Personalaustausch und Wissenstrans-
fer) in der Bundesverwaltung und Einzelfra-
gen der Internen Revision in der Bundesver-
waltung. Der Integritätsbericht wird nach Bil-
ligung durch die Ausschüsse auf der BMI-
Seite veröffentlicht, um durch möglichst 
weitreichende Transparenz das Vertrauen 
der Bürgerinnen und Bürger in die Integrität 
der Bundesverwaltung zu stärken. 

 Rechtliche Grundlage der Korruptionsprä-
vention in der Bundesverwaltung ist die 
Richtlinie zur Korruptionsprävention. Sie um-
fasst die klassischen Präventionsmaß-nah-
men, wie Sensibilisierungen und Schulungen 
der Beschäftigten, die Analyse von besonders 
korruptionsgefährdeten Arbeitsplätzen, das 
Mehr-Augen-Prinzip, die Rotation, eine kon-
sequente Dienst- und Fachaufsicht und die 

Bestellung einer Ansprechperson. Damit wird 
Situationen vorgebeugt, die bereits den An-
schein von nicht-integrem Verhalten erzeu-
gen könnten. 

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Das Gesetz für einen besseren Schutz hin-
weisgebender Personen sowie zur Umset-
zung der Richtlinie zum Schutz von Personen, 
die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, 
wird auch die Meldung von Korruption er-
leichtern. Nach dem Koalitionsvertrag für die 
20. Legislatur-periode ist zudem vorgesehen, 
dass ehrliche Unternehmen vor rechtsun-
treuen Mitbewerberinnen und Mitbewer-
bern geschützt werden sollen. Dazu sollen die 
Vorschriften der Unternehmenssanktionen 
einschließlich der Sanktionshöhe über-arbei-
tet werden, um die Rechtssicherheit von Un-
ternehmen im Hinblick auf Compliance-
Pflichten zu verbessern und für interne Un-
tersuchungen einen präzisen Rechtsrahmen 
zu schaffen. 

Die Richtlinie zur Korruptionsprävention in 
der Bundesverwaltung wird derzeit auf Ände-
rungsbedarf hin überprüft, die geringe Zahl 
von Korruptionsfällen auf Ebene der Bundes-
verwaltung ist jedoch ein Indiz für ein funkti-
onierendes Präventionssystem. Im Bereich 
der Internen Revision wird derzeit eine neue 
Verwaltungsvorschrift erstellt. 
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17.3 Einfuhren aus den am wenigsten entwickelten Ländern 

 

 
 

 

1. Einschätzung der Entwicklung 

Im Jahr 2021 ist der Gesamtanteil der Im-
porte aus den am wenigsten entwickelten 
Ländern (Least Developed Countries, LDCs) 
nach Deutschland, gegenüber dem Ver-
gleichsjahr 2014, um 44,5% gestiegen. Im-
porte nach Deutschland stammten 2021 zu 
1,03% aus LDCs (2014: 0,71%). Ein Großteil 
der Einfuhren aus LDCs in die EU waren 2021 
weiterverarbeitete Produkte (zu 88,3%). Im 
Vergleich zum Vorjahr sind 2021 die Anteile 
der Rohstoffimporte aus LDCs leicht angestie-
gen, während Einfuhren weiterverarbeiteter 
Produkte minimal gesunken sind.  

Der Indikator wird jedoch auch von Änderun-
gen in der Klassifizierung von LDCs, sowie Än-
derung der Gesamtimporten nach Deutsch-
land, beeinflusst. Wichtig zu beachten ist zu-
dem die Konzentration der Importe aus LDCs 
auf wenige Länder. 2021 stammten über zwei 
Drittel der Einfuhren aus Bangladesch 

(57,3%) und Kambodscha (12,6%). Trotz einer 
kontinuierlichen Zunahme des Anteils der 
Einfuhren aus LDCs, ist davon auszugehen, 
dass das Ziel, die Einfuhren bis 2030 zu ver-
doppeln verfehlt wird, wenn sich der Grad 
der Importsteigerung wie in den letzten fünf 
Jahren verhält. 

2. Bisherige Maßnahmen 

Deutschland fördert Exporte aus LDCs einer-
seits durch eine entwicklungsfreundliche 
Ausgestaltung von EU-Handelsinstrumenten 
und internationalen Handelsregeln. Im Rah-
men der EU und der WTO setzt sich Deutsch-
land in diesem Sinne für einen weiteren Ab-
bau bestehender tarifärer und nicht-tarifärer 
Handelshemmnisse für LDCs ein.  

Durch das Allgemeine Präferenzsystem (APS) 
gewährt die EU Entwicklungsländern prä-
ferentiellen Zugang zum EU-Markt. Im Rah-
men der Sonderregelung „Alles außer Waf-
fen“ (Everything-But-Arms, EBA), werden für 
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die 47 LDCs Zölle und Quoten für alle Pro-
dukte außer Waffen und Munition sogar voll-
ständig abgeschafft. Darüber hinaus verhan-
delt die EU besonders entwicklungsfreundli-
che Handelsabkommen mit Entwicklungslän-
dern, die einen langfristigen zollfreien Zugang 
zum EU-Markt garantieren. 

Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (EPAs) 
geben afrikanischen, karibischen und pazifi-
schen (AKP) Staaten sofortigen und vollstän-
digen Zugang zum EU-Markt. Im Gegenzug 
müssen die AKP-Länder ihre Märkte nur teil-
weise und schrittweise für EU-Importe öff-
nen. Die EU hat derzeit 7 Wirtschafts-
partnerabkommen mit 32 AKP-Ländern in 
vorläufiger Anwendung.  

Andererseits leistet Deutschland gezielte Un-
terstützung für LDCs durch handelsbezogene 
Entwicklungs-zusammenarbeit im Rahmen 
der Aid for Trade Initiative der WTO. Die Aid 
for Trade Initiative unterstützt Entwicklungs-
länder, insbesondere LDCs, beim Ausbau ih-
rer Handelskapazitäten und -struktur, sowie 
beim Abbau von Handelshemmnissen. 
Deutschland war 2020, nach Japan, mit 5,7 
Milliarden US-amerikanischen Dollar das 
zweitgrößte Geberland der Initiative. Im Jahr 
2020 flossen 29% der Ausgaben in LDCs und 
Länder mit niedrigem pro Kopf Einkommen 
(Low Income Countries, LICs).  

3. Geplante weitere Maßnahmen 

Deutschland setzt sich weiterhin für eine ent-
wicklungsfreundliche internationale Handels-
politik ein, damit LDCs das Entwicklungspo-
tential eines offenen Welthandelssystems in 
vollem Umfang nutzen können. So unter-
stützt Deutschland Reformbemühungen in-
nerhalb der WTO, um die derzeitige Blockade 
der Organisation zu überwinden und dafür zu 
sorgen, dass das internationale Handelssys-
tem auch in Zukunft einen verlässlichen 
Rechtsrahmen für die Entwicklungsanstren-
gungen der LDCs darstellt.  

Auch im Rahmen der EU legt Deutschland be-
sonderen Wert auf die Weiterentwicklung 
von Handelsinstrumenten, die LDCs zugute-
kommen. Im laufenden Reformprozess zum 
Allgemeinen Präferenzsystem der EU, setzt 

sich Deutschland für den Fortbestand des 
vollständig zoll- und quotenfreien EU-
Marktzugangs für LDCs im Rahmen von EBA 
ein. 

Des Weiteren arbeitet Deutschland weiter an 
der vollständigen Umsetzung, Vertiefung und 
Weiterentwicklung von Wirtschaftspartner-
schaftsabkommen mit den AKP-Staaten. So 
verhandelt die EU derzeit eine Vertiefung und 
Ausweitung des bestehenden Wirtschafts-
partnerschafts-abkommens mit den Staaten 
des östlichen und südlichen Afrikas (Eastern 
and Southern Africa, ESA), welche fast aus-
schließlich LDCs sind. Deutschland unter-
stützt den Verhandlungsprozess aktiv durch 
Entwicklungszusammenarbeit, um die Ver-
handlungskapazitäten der ESA-Staaten zu 
stärken.  

Hürden für Exporte aus Entwicklungsländern 
in die EU und Deutschland bestehen jedoch 
auch durch technische Handelshemmnisse 
u.a. von Standards und produktbezogenen 
Spezifikationen. Diese könne aus nationalen 
(rechts-verbindlichen) technischen Vor-
schriften resultieren, die nicht auf internati-
onalen Anforderungen bzw. Normen beru-
hen. Darüber hinaus verlangen viele interna-
tionale Importeure freiwillige Umwelt- und 
Sozialstandards. Den institutionellen Rah-
men, um diese Hürden zu überwinden, bie-
tet die Qualitätsinfrastruktur (QI): ein Sys-
tem von Organisationen, Regeln und Prakti-
ken, die für die Qualität, Sicherheit und Un-
bedenklichkeit von Gütern, Dienstleistungen 
und Prozessen benötigt wird. Die QI beruht 
auf eine gut funktionierende Messtechnik, 
Normung, Akkreditierung, Konformitätsbe-
wertung und Marktüberwachung. Projekte 
der internationalen Zusammenarbeit der 
Bundesregierung unterstützen in Entwick-
lungsländern lokale Kapazitäten verstärkt, 
um eine Diversifikation von Exportprodukten 
zu ermöglichen und so globale und regionale 
Lieferketten resilienter zu gestalten. 
Dadurch werden auch die Qualitätsanforde-
rungen des europäischen Marktes erfüllt 
und das Exportpotential von LDCs kann voll 
ausgeschöpft werden. 

Verbesserten Zugang zu globalen Märkten 
und Chancen für Handelskapazitäten von 
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LDCs bietet auch die Vereinfachung von Zoll-
prozessen und die damit verbundene Zeit- 
und Kostenersparnis. Das WTO Abkommen 
über Handelserleichterungen enthält Bestim-
mungen zur Modernisierung, Vereinfachung 
und Harmonisierung des internationalen Wa-
renaustausches und soll die Kosten des Welt-
handels um 14,3% senken, insbesondere für 
afrikanische Länder und LDCs.  

Um Entwicklungsländer bei der Umsetzung 
des Abkommens über Handelserleichterun-
gen zu unterstützen, wurden die Allianzen für 
Handelserleichterungen ins Leben gerufen. 
Diese unterstützen Entwicklungsländer beim 
Abbau bürokratischer Hürden und der Gestal-
tung sicherer und effizienter Zollverfahren. 
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